
texte Nr. 11, Juli 2004

Mehr Wert für die Fläche:
Das „Ziel -30-ha“ für die 
Nachhaltigkeit in Stadt und Land

Empfehlungen des Rates für Nachhaltige Entwicklung  
an die Bundesregierung



U2

Was ist Nachhaltigkeit?

Nachhaltige Entwicklung heißt, Umweltgesichtspunkte gleichberechtigt 
mit sozialen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu berücksichtigen. 
Zukunftsfähig wirtschaften bedeutet also: Wir müssen unseren Kindern 
und Enkelkindern ein intaktes ökologisches, soziales und ökonomisches 
Gefüge hinterlassen. Das eine ist ohne das andere nicht zu haben.
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1 Das Ziel -30-ha: Anstoß für 

eine lebenswerte Entwicklung 

von Stadt und Land

Die Nutzung von immer neuen Flächen für Wirtschaft, Verkehr und 
Wohnen ist nicht nachhaltig. Die Idee, mit der Ausweisung von Ge-
werbegebieten und von Wohnungsbauflächen auf der „grünen Wiese“ 
die Wirtschaft anzukurbeln und sozialen Ausgleich zu schaffen, ist 
gescheitert. Statt diese Ziele zu erreichen, häufen sich neue Probleme. 
Die Inanspruchnahme von immer mehr Flächen im Außenbereich der 
Städte führt zu hohen Schattenkosten für die Kommunen und droht 
diese Kosten durch überdehnte Infrastrukturen zukünftig noch zu 
steigern. Die fortdauernde Ausweitung von Verkehr und Siedlungsnut-
zungen belastet die Umwelt und beeinträchtigt die in unserem Land für 
gegenwärtige und zukünftige Generationen noch verbliebenen natürli-
chen Lebensräume. 

Die bis heute ungebrochen zunehmende Inanspruchnahme für Sied-
lungs- und Verkehrszwecke (oft auch nicht zutreffend als „Verbrauch“ 
bezeichnet) ist eine Hypothek für die Zukunft: Jeder Fachmann und 
jeder Bürgermeister weiß inzwischen „eigentlich“, dass die Zeiten vorbei 
sind, in denen jede Stadt, jede Gemeinde und jedes Dorf „alles“ haben 
und vorhalten konnte. Das Ziel-30-ha ist ein Maßstab für die Nachhaltig-
keit bei der Entwicklung von Stadt und Land. Es geht um eine intelligen-
tere und nachhaltigere Nutzung der Flächen. Ein sparsamer Umgang 
mit der Ressource Fläche ist mit positiven Effekten für den Umweltschutz, 
das Bauen sowie die Wohnungs- und Sozialwirtschaft verbunden. 
Energieeffizienz und Klimaschutz lassen sich mit der Verminderung der 
Flächeninanspruchnahme sinnvoll verbinden. Flächensparendes Bauen 
hat eine hohe Innovationsdichte und bringt soziale und ökonomische 
Wohlfahrtsgewinne.
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Das Ziel-30-ha steht für eine Trendwende im Umgang mit Flächenres-
sourcen und ist zugleich Symbol für ein breiteres Problembewusstsein 
hinsichtlich der nachhaltigen Entwicklung von Stadt und Land, des Bau-
ens und der Qualität des Wohnens. Bis zum Jahr 2020 sollen pro Tag nur 
bis zu 30 Hektar zu Siedlungszwecken umgewidmet werden. Programme 
zur Reduzierung der Flächeninanspruchnahme gab es auch in der Ver-
gangenheit, aber sie blieben weitgehend wirkungslos. Neu ist jetzt, dass 
das Ziel-30-ha als konkrete Leitmarke auf ein neues Problemverständnis 
trifft und ein neues politisches Herangehen vorschlagen wird. 

• Das Ziel-30-ha soll in allen Städten und Gemeinden neue Leitbilder 
der Stadtentwicklung anstoßen. Die Auswirkungen des demografi-
schen Wandels, die Sicherung des sozialen Zusammenhalts, neue 
Wohnformen und drohende Schattenkosten der Infrastruktur sowie 
Umweltschutz und der sparsame Umgang mit Ressourcen erfordern 
dies und stellen die Flächennutzung in das Zentrum der Bemühungen 
um Zukunftsfähigkeit.

Die zusätzliche Inanspruchnahme von Fläche für Siedlung und Verkehr lag 2001 
bei 130 ha pro Tag. 2003 belief sie sich auf 105 ha pro Tag. Der sinkende Zuwachs 
wird vorwiegend auf einen Einbruch der Baukonjunktur zurückgeführt. Siedlungs- 
und Verkehrsflächen nehmen 12,5 % der Gesamtfläche Deutschlands ein. Davon 
sind etwa 2,7 Mio. ha Siedlungsfläche und 1,7 Mio. ha Verkehrsfläche. Von 1997 
bis 2001 stieg der Flächenbestand für Wohnen, Gewerbe und Industrie um 5,2 %, 
der für Verkehrsflächen um 2 % an. Der größte Zuwachs findet am Rand der 
Verdichtungsräume und im ländlichen Raum statt.  
 
Siedlungsflächen verursachen den größten Teil der Flächeninanspruchnahme. 
Allerdings fördert eine vorwiegend am Auto orientierte Mobilität eine flächen- 
intensive Siedlungsstruktur. 
 
Triebfeder für diese Entwicklung ist der Wunsch, sich größere Wohnungen leisten 
zu können, womit ein Zugewinn an persönlicher Freiheit und Emanzipation ver- 
bunden ist. Allerdings haben auch die Wirtschaft und die öffentlichen Einrichtun-
gen ihren Flächenbedarf gesteigert. Wesentliche Ursachen liegen in der flächen-
intensiven Produktionstechnik und Warenverteilung, bei der trotz stagnierender 
Bevölkerungszahl zunehmenden Anzahl der Haushalte, in der Zunahme der Zahl 
von Zweitwohnungen und Wochenendhäusern, in neuen Freizeitbedürfnissen und 
den Umständen, die dazu führen, dass allein stehende alte Menschen häufig allein 
in großen Familienwohnungen bleiben.
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• Auf allen Ebenen der räumlichen Planung ist ein neues Zielmanage-
ment zur Flächeninanspruchnahme erforderlich. Verbindliche und 
quantifizierte, also konkrete Ziele zur Flächeninanspruchnahme sollen 
festgelegt werden. Das bewährte Instrument der Planungspflicht zwi-
schen Kommunen und Ländern soll auch zwischen Ländern und Bund 
gelten. Hierzu ist das Bundesraumordnungsgesetz zu novellieren.

• Die Kommunen werden ermutigt, schon jetzt unmittelbar zu handeln. 
Das kommunale Management des Flächenhaushalts ist ein geeignetes 
Instrument. Dieses und die freiwillige interkommunale Kooperation in 
der Flächenpolitik sichern die kommunale Planungshoheit.

• Die Kommunikation der an der Flächenpolitik direkt oder indirekt 
Beteiligten muss verbessert werden. Der Bundesregierung wird vorge-
schlagen, mit einem Kongress Ziel-30-ha an guten Erfahrungen aus 
städtebaulichen Dialogprozessen anzusetzen und ein kontinuierliches 
Projekt Nachhaltige Stadt einzurichten.

• Als ein Pilotprojekt zum Ziel-30-ha wird der Bundesregierung empfoh-
len, einen Wettbewerb guter Lösungsbeispiele aus der kommunalen 
Praxis durchzuführen.

• Maßgebliche ökonomische Rahmenbedingungen des Bundes umzu-
stellen, damit sie Anreize zum Flächensparen geben. Insbesondere ist 
die Entfernungspauschale abzuschaffen und die Eigenheimpauschale 
ist auf die Förderung der Innenentwicklung umzustellen. Eine refor-
mierte Grundsteuer soll ein Signal für die Innenentwicklung und 
gegen das Bauen auf der grünen Wiese geben.

• Der Bundesregierung wird empfohlen, zusätzliche Instrumente einzu-
setzen, wenn der Trend in der Flächeninanspruchnahme nicht durch 
oben genannte Maßnahmen verändert werden kann. In Frage kom-
men der Einbezug von sozialen Schattenkosten in das Erschließungs-
recht und die Grundstückswertermittlung, eine Abgabe auf Neu-
erschließungsmaßnahmen auf der grünen Wiese und baurechtliche 
Maßnahmen wie die zeitliche Befristung von Baugenehmigungen, 
eine Rückbauverpflichtung für das Bauen im Außenbereich.

• Verbesserungen der statistischen Informationsgrundlagen sind erfor-
derlich.
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2 Die zunehmende 

Flächeninanspruchnahme  

ist  nicht nachhaltig

2.1 Ökologie: Zerschneidung und  
Verlust an Böden und Biodiversität

Städte dehnten sich in der Vergangenheit vor allem dort aus, wo die 
Böden landwirtschaftlich besonders gut nutzbar sind. Der Verlust an 
fruchtbarem Boden und die Versiegelung führen zu unwiderruflichen 
Schäden an Naturgütern. Aber auch die nicht versiegelten Siedlungsflä-
chen wie etwa Grünflächen, Abstandsgrün, Sportflächen etc. verlieren 
zum Teil ihre natürlichen Eigenschaften. Die Flächeninanspruchnahme 
insbesondere durch den Verkehr zerschneidet Landschaftsräume und ist 
eine der wesentlichen Ursachen für die Bedrohung von Flora und Fauna. 
Sie ist immer auch mit zusätzlicher Lärmbelastung und einer zusätzli-
chen Rohstoff- und Energieverwendung verbunden.
 
Die Erhaltung der Filter-, Puffer- und Lebensraumfunktionen von land-
wirtschaftlich und waldbaulich genutzten Böden ist lebensnotwendig. 
Die naturnahe Bearbeitung dieser Böden wird durch eine Inanspruch-
nahme für Siedlung und Verkehr „verbaut“. Im ländlichen Raum wird 
eine spezifisch (pro Nutzung) oftmals größere Inanspruchnahme mit 
einer entsprechend geringeren Flächeneffizienz beobachtet. Vor allem 
in touristisch interessanten Gebieten ist die Uniformierung der Städte 
und Dörfer – die gleichen Flachgewerbebauten finden sich in Ostwest-
falen und Oberbayern – ein wirtschaftliches Problem. Ortspezifisch 
kommt es auch zu schädlichen Auswirkungen der Flächeninanspruch-
nahme zum Beispiel auf den Hochwasserabfluss und zur Gefahr durch 
Murenabgänge und Lawinen im alpinen Raum. 

Wegen der Komplexität der ökologischen Vernetzungen ist eine gene-
relle ökologische Grenze der Flächeninanspruchnahme nicht zu identi-
fizieren. Das Vorsorgeprinzip gebietet allerdings ein Handeln auf der 
Grundlage heute verfügbarer Kenntnisse.
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2.2 Soziales: Neue Wohnformen und 
demografischer Wandel

Die demografische Entwicklung Deutschlands gibt Anlass, über die 
Entwicklung der Städte in Ost und West, über die Qualität der Ballungs-
ränder im Übergang zur Landschaft, über den ländlichen Raum, über 
Leitbilder für das Wohnen, über die Ausdehnung der technischen und 
sozialen Infrastrukturen, über Ent- und Versorgungsstrukturen – letzt-
lich also über Flächeninanspruchnahme in all ihren Facetten – neu 
nachzudenken. Der moderne Mensch beansprucht immer mehr Raum. 
1960 kamen wir mit 16 qm Wohnfläche pro Einwohner aus, heute sind 
es 40 qm. Mit der steigenden Flächeninanspruchnahme pro Einwohner 
gingen neue Bau- und Wohnformen einher. Sie wurden zu Recht als ein 
Indikator für Wohlstand und für die Befreiung aus beengten Wohn- und 
Lebensverhältnissen verstanden. Dies gilt indessen heute nicht mehr in 
dieser Form. Trotzdem ist das 200-qm-Loft nach wie vor „chic“ und 
gelten Gewerbegebiete nur durch breite Straßen als richtig erschlossen. 

Migration und Alterung der Bevölkerung, eine soziale und kulturelle 
Polarisierung und die Arbeitslosigkeit stellen die Menschen und die 
Städte vor neue Anforderungen. Der Zuwachs an Siedlungsflächen 
kommt nicht von allein zum Erliegen, wenn die Bevölkerungszahl zu- 
rückgeht. Im Gegenteil, es wird ein weiterer Anstieg der Quadratmeter 
Wohnfläche pro Kopf erwartet. Der kommunale Standortwettbewerb 
um den Zuzug von Menschen und die Ansiedlung von Gewerbe führen 
zu einem vielfältigen Mosaik aus Wachstums und Schrumpfung. 
Suburbane Räume sind in der Regel Wachstumsschwerpunkte. In den 
90er Jahren entfielen etwa 75 % des in Ballungsgebieten erzielten 
Bevölkerungszuwachses auf den suburbanen Raum. Die durchschnitt- 
lichen Wegelängen des Berufsverkehrs stiegen seit 1987 um ca. 15 %. 
Die Siedlungsdichte in den Ballungsräumen reduzierte sich seit ca. 1980 
um 10 %. In einigen Regionen ist bereits eine Ausdünnung der sozialen 
und medizinischen Versorgung zu beobachten. Vor allem berufstätige 
Frauen mit Kindern und Alleinerziehende erleben fehlende Infrastruk-
turen oft als Erschwernis. Wohngebiete auf der „grünen Wiese“ erwei-
sen sich für das Leben im Alter zunehmend als ungeeignet, weil die 
hohen Ansprüche an die individuelle Mobilität kaum mehr zu erfüllen 
sind und die fehlende urbane Nähe und Kommunikation als Defizit 
bemerkt werden.
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2.3 Wirtschaft: Schattenkosten durch 
überdehnte Infrastrukturen

Fast 50 % des gegenständlichen Reichtums Deutschlands ist in Woh-
nungsgebäuden und baulichen Anlagen gebunden. Markteingriffe und 
Subventionen zu Gunsten flächenineffizienten Bauens haben in der 
Vergangenheit zu erheblichen Steuerausfällen geführt, ohne in allen 
Fällen die erhofften sozialen Wohlfahrtswirkungen erbracht zu haben. 
Die Notwendigkeit zum Stadtrückbau hat – neben Erfolgen und guten 
Beispielen – auch zu Insolvenzen von Wohnungsgesellschaften geführt; 
in Ostdeutschland hat die mit der Privatisierung angestrebte Auffüllung 
des Erblastentilgungsfonds nicht im erwarteten Maße stattgefunden. 

Die Rahmenbedingungen für öffentliche Infrastrukturen verändern sich 
gegenwärtig überall in gravierender Weise. Eine immer komplexer wer-
dende technische Infrastruktur ruft angesichts von Migration, Abwan-
derung, Wachstum, Schrumpfung und Stadtumbau vielerorts schwer zu 
handhabende Schwankungen der Auslastung, ökonomische Unsicher-
heiten für die Betreiber und partiellen Leerstand hervor. Dies führt zu 
erhöhtem Kostendruck. Eine weitere urbane Ausdehnung bringt bei dis-
paritären Wachstums- und Schrumpfungseffekten volkswirtschaftliche 
Risiken und Nachteile, weil Infrastrukturen überdehnt und Grenzkosten 
erhöht werden. Es entsteht eine Finanzierungs- und eine Infrastruktur-
lücke in der öffentlichen Daseinsvorsorge. Dadurch bedingte vorzeitige 
Abschreibungen vernichten Kapital der in diesem Bereich beteiligten 
privaten Investoren wie zum Beispiel der Wohnungsbauunternehmen. 

Erforderlich ist in Zukunft ein integriertes Management der technischen 
Infrastruktur inklusive der Bestandssicherung, der Investitionen und des 
Rückbaus sowie der sozialen Infrastruktur von der öffentlichen Verkehrs-
erschließung über die medizinische und schulische Grundversorgung 
und der Pflege und Erhaltung der natürlichen Ressourcen. Es erfordert 
auch partizipative Ansätze der politischen Meinungsbildung, welche die 
Akteure der Stadtentwicklung zur Teilhabe an der Politik zur Entwick-
lung von Stadt und Land einlädt. 

Für überdimensionierte Ver- und Entsorgungsnetze sinkt der Wirkungs-
grad. Zum Beispiel bei der Fernwärmeversorgung kann dies ökologische 
Vorteile von Systemlösungen wie der Kraft-Wärme-Kopplung in Frage 
stellen. Wasserversorgungsnetze sind oftmals noch auf den vermehrten 
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Durchfluss infolge der starken Nachfrage der verdichteten Stadtstruktu-
ren ausgelegt. Jetzt stehen geringeren verbrauchsbedingten Kosten er- 
höhte netzbedingte Kosten gegenüber, die durch längere Verweilzeiten 
des Wassers in den Leitungen und dadurch ausgelöste Unterhaltungs-
maßnahmen wie Spülen und Biozideinsatz anfallen. 

Nachhaltigkeit in der Stadtentwicklung erhöht den Bedarf an baulichen 
Maßnahmen: Die Bausubstanz Deutschlands entspricht nicht mehr den 
Anforderungen an Wärmedämmung, Klima- und Lärmschutz; sie ent-
spricht auch nicht den heutigen und den sich zukünftig mit der demo-
grafischen Entwicklung verstärkenden Anforderungen an ein Wohnen 
mit den Attributen sozial, kommunikativ, kompakt, grün, urban. 
Flexibles Wohnen, Wohnen im Alter, kommunikatives Wohnen, Niedrig-
energie-Verbrauch: Das sind Stichworte für den Bedarf an Sanierung 
und Fortentwicklung der bestehenden Bausubstanz. 

2.4 Kultur und Städtebau:  
Ein Signal zur Veränderung

Das Ziel-30-ha sollte auch als ein kulturelles Signal verstanden werden. 
Ähnlich wie beim Energiesparen muss das positive Signal eines spar-
samen Umgangs mit Ressourcen auch in der Flächenpolitik erkannt 
werden. 

Eine alternde Gesellschaft verändert die Lebenskultur. Heutige Wohn-
formen und die Gebäude- und Siedlungsstruktur „passen“ nicht mehr. 
Viele ältere Menschen würden ihre oft großen Wohnungen gegen 
altersangepasste, kleinere Wohnformen tauschen, sofern sie im vertrau-
ten Quartier bleiben können. Das ist jedoch in den heutigen Siedlungs-
mustern zu wenig möglich. Ein Tausch von Wohnungen zwischen alten 
Menschen mit ungenutztem Wohnraum und jungen Familien mit Kin-
dern, die mehr Wohnraum brauchen, scheitert oft an den baulichen 
und sozialen Rahmenbedingungen. In vielen Fällen werden überdimen-
sionierte Wohnflächen den Menschen zur Last. Auch das Wohnen am 
Stadtrand ermöglicht oft nicht die erforderliche soziale Nähe, Kommuni-
kation und Sicherheit, die oft nur innerhalb der Städte und Gemeinden 
zu haben sind. Der Geschlechtergerechtigkeit stehen heutige städtebau-
liche Gegebenheiten häufig entgegen. 
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Der kommunale Wettbewerb um Urbanität, Stadtkultur, Investitionen, 
Arbeitsplätze und kaufkräftige Haushalte ist grundsätzlich begrüßens-
wert. Er führt jedoch zu Scheinlösungen, wenn er „nach Kassenlage“ 
ausgetragen wird und die langfristigen kommunalen Eigeninteressen 
verletzt. Wettbewerb zum „Upgrade“ kommunaler Entwicklung steigert 
die Attraktivität der Stadt, ermutigt Bürger zur Teilhabe an Entschei-
dungen, macht sich frei von vermeintlichen Wachstumszwängen. Er ist 
nachhaltig. Wettbewerb um kurzfristige und vermeintliche ökonomi-
sche Vorteile führt letztlich zu einem „Downgrade“ kommunaler Pla-
nungshoheit und Entscheidungsfreiheit. Er ist nicht nachhaltig. 

Schrumpfende Städte sind kein neues Phänomen; doch kann ein unge-
steuerter Schrumpfungsprozess zu asymmetrischen Raumnutzungen, 
überdehnter Infrastruktur und damit zu mehr Flächenverbrauch pro 
Kopf führen. Solche Fehlentwicklungen haben auch negative Folgen für 
die Umweltnutzung; sie können zum Beispiel zu einer geringen Energie-
effizienz führen. Wie „Wachstum“ ist auch das „Schrumpftum“ lenkbar 
und gestaltungsfähig, zum Beispiel durch Stadtumbau, Stadtentwick-
lungskonzepte und geordneten Rückbau. Bei den Wohnwünschen vieler 
Menschen steht heute nicht mehr die größere Quadratmeterzahl im 
Vordergrund. Sie wollen einerseits Urbanität, wollen andererseits aber 
Lärm, Verkehrsprobleme und soziale Missstände vermeiden, die sie als 
urbane Unwirtlichkeit empfinden. Dazu gehört auch das mancherorts 
ungelöste Problem, innerstädtische Grünflächen zu nutzen und gleich-
zeitig in ihrer Qualität zu erhalten. Die mangelnde Umweltqualität und 
die in manchen Städten als problematisch empfundene soziale Lebens-
qualität und Sicherheit werden als Motivation für den Wegzug vor 
allem junger Familien mit Kindern und Alleinerziehender aus der Stadt 
genannt. 

Die Förderung des sozialen Zusammenhalts durch Verbesserung der 
Urbanität, Programme zur Sozialen Stadt, zum Stadtumbau und zur 
Wiedernutzung von Gewerbebrachen sowie zur Baukultur haben rich-
tige Kontrapunkte gesetzt. Internationale Bemühungen um eine men-
schenwürdige und umweltgerechte Stadtentwicklung – etwa in den mit 
wesentlicher Beteiligung Deutschlands zustande gekommenen Aktivi-
täten von HABITAT und Urban21 – sowie die Programme zum experi-
mentellen Wohnungsbau haben wichtige Beiträge gebracht. 

Die übermäßige Flächeninanspruchnahme wird zu Unrecht bisher nur 
als Problem der Städte gesehen. Sie ist auch ein Problem für die Dorfent-
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wicklung und den ländlichen Raum. An den Rändern von Ballungsge-
bieten stellen das Ausfasern von Siedlungsstrukturen, die Zerschneidung 
und Verinselung der Landschaft durch Siedlung und Verkehr auch den 
ländlichen Raum vor erhebliche städtebauliche Probleme. Sie machen 
ehemals ländliche Gebiete zu „Zwischenstädten“ (Sieverts). Noch herrscht 
hier der aggressive Downgrade-Wettbewerb mit „Billigland“-Angeboten 
vor. 

Das Ziel-30-ha ist eine baukulturelle Herausforderung für neue Initia-
tiven zum ökologischen Bauen, zur Verwendung des Werkstoffes Holz, 
zur Innenentwicklung, zur erhöhten Flächenproduktivität und -effizienz 
bei Gewerbebauten. Neue baufachliche Berufsqualifikationen werden 
gebraucht. Bautechnische Alternativen zum flächenineffizienten Gewer-
beflachbau und zur traditionellen Einfamilienhaussiedlung sind nicht 
nur in Bezug auf Flächeneffizienz erforderlich, sondern integrieren 
auch energieeffiziente und umweltgerechte Techniken.

3 Neue Leitbilder für die 

nachhaltige Stadtentwicklung 

schaffen

3.1 Unsere Städte: Bunter, schwieriger  
und attraktiver

Bunter und schwieriger ist die Stadt heute im Vergleich zu vor 20 Jahren 
– Nachhaltigkeit wird sie in Zukunft auch attraktiver machen. 

Die Zukunft der Stadt braucht mehr gestalterische Kreativität, unabhän-
gig von der Größe der Stadt oder Gemeinde. Nicht mehr die Größe einer 
Stadt allein ist ein Indikator für das Städtische. Ein Beispiel ist das Leit-
bild der Stadt München. Das Städtische wird mit „kompakt, urban, grün“ 
verbunden. Die klassischen Standortfaktoren wie Verkehrsanbindung 
oder Verfügbarkeit von Ressourcen und qualifizierten Arbeitskräften 
sind überall mehr oder weniger gleichwertig vorhanden. Hinzu kommt 
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die nivellierende Wirkung der Telekommunikation. Innovative Städte 
optimieren ihre Stadtentwicklungsprozesse und organisieren städtische 
Kreativität. Wo früher städtebauliche Missstände Anlass zu gezielten 
Maßnahmen waren, reichen punktuelle Maßnahmen nicht mehr aus, 
wenn sich heute ganze Stadtteile entleeren, urbane Brachflächen wie 
Skelette der Industriegesellschaft wirken und umweltpolitische Lösun-
gen mehr denn je systembezogene Ansätze fordern. Reparaturen am 
Organismus Stadt haben ohne die fachliche Kompetenz und den 
Ideenreichtum engagierter Bürger und Unternehmen kaum Aussicht 
auf Erfolg. 

Eine Renaissance der Städte ist keine Utopie, falls die Städte ihre Chan-
cen erkennen und die Zeichen der Zeit richtig deuten. Die Abwande-
rung kaufkräftiger Haushalte ins Umland ist kein Naturgesetz. Die 
Städte haben eine größere Anziehungskraft, als sie oft heute noch selbst 
glauben, wie Beispiele gelungener Entwicklung zeigen: Nicht mehr 
benötigte Industrie- und Hafenanlagen werden in moderne Stadtquar-
tiere verwandelt. Wo bisher noch hauptsächlich Büroflächen entstan-
den, setzt sich eine neue Symbiose von Wohnen, Arbeiten, Kultur und 
Einkauf durch. Wo bis eben noch traditionelle Bauformen geplant wur-
den, hebt man nun verstärkt auf die sozialen Bedürfnisse nach flexiblen 
Wohnformen und sozialer Urbanität ab und bezieht die Gleichstellung 
der Geschlechter ein. Bewährt haben sich Programme wie die „Soziale 
Stadt“, das civitas-Programm der bürgerorientierten Stadt, die Städtebau-
förderung sowie Einrichtungen wie der Grundstücksfonds Nordrhein-
Westfalen zur Wiedernutzung von Industriebrachen. Dies sind jedoch 
Beispielfälle, kein allgemeiner Trend. Dieser ist eher gekennzeichnet 
durch zum Beispiel die nicht-nachhaltige Ausweitung der Verkaufsflä-
chen für den Einzelhandel am Stadtrand, die zu Lasten der Innenent-
wicklung der Stadt geht. 

Heute verbindet sich mit dem Leitbild „Eigenheim“ überwiegend das 
Bild vom Wohnen am Stadtrand und auf der sprichwörtlich grünen 
Wiese. Das Leitbild „Eigenheim“ wird oft, aber zu Unrecht, mit Wohnen 
am Stadtrand gleichgesetzt. Dabei nimmt die Eigentumsbildung durch 
den Kauf von Stadtwohnungen zu. Das Wohnen in der Stadtvilla wird 
attraktiv. Die Subvention der Eigenheime im Speckgürtel (Entfernungs-
pauschale) gibt das falsche Zeichen. 

Auch Wachstumsregionen müssen sich unter Umständen mit stagnie-
renden oder schrumpfenden Teilräumen oder mit sektoralen Schrump-



12

fungsphänomenen auseinander setzen, da beide Entwicklungstrends 
auch in verschiedenen Teilräumen derselben Stadt gleichzeitig auftreten 
können. Die Innenentwicklung erhält ein umso größeres Gewicht, je 
mehr sich eine Stadt für eine schwierig vorhersehbare Zukunft rüsten 
will. Der größte Teil der Stadtstrukturen von 2015 oder 2030 ist heute 
bereits gebaut. Ein fantasievoller Umgang mit bestehenden Baustruk-
turen kann die qualitativen und quantitativen Potenziale eines Wachs-
tums „nach innen“ entdecken. Kultur und Baukultur im nachhaltigen 
Bauen sind gefragt. 

Neue Leitbilder für die Entwicklung von Stadt und Land sind nicht im 
Singular denkbar. Dazu ist die Verschiedenartigkeit der städtischen 
Entwicklung zu groß. Auch ist die kulturelle und städtische Vielfalt ein 
viel zu hohes Gut, als dass man ein Leitbild mit universeller Gültigkeit 
formulieren könnte. Jede Stadt wird ein ganz eigenes Leitbild ihrer 
Zukunft entwickeln. Städte sehen sich als Knotenpunkte der Kommuni-
kation und Mobilität. Ihre Bewohner wollen Angebot an hochwertigen 
und gut erreichbaren Dienstleistungen ebenso wie neue Gemeinschafts-
einrichtungen und eine neue Qualität der urbanen Freizeit. Gärten und 
wohnungsnahes Grün werden als Naturgewinn und nicht mehr als  
architektonischer Abstandshalter angeboten und wahrgenommen. 
Neue, flexiblere Wohnformen werden geschaffen, die einen Rückzug ins 
private Leben und Arbeiten ermöglichen, ohne dass auf Licht und Grün 
verzichtet werden muss. Die Stadt schafft neue Identifikationsräume. 
Hinzu kommen städtebauliche und gestalterische Qualitäten. Einfami-
lienhaussiedlungen am Stadtrand mit Wohn-Monokultur sind hingegen 
eine Hypothek für die urbane Zukunft. Städte ohne ein zukunftsfähiges 
Leitbild stehen vor der Gefahr, nur noch als sozialer Brennpunkt wahr-
genommen zu werden und auf Immobilienaltlasten sitzen zu bleiben.

3.2 Grenzen verstehen und managen lernen

Stadträumliche und natürliche Grenzen sowie Begrenzungen in der 
Flächenökonomie sind eine politische und kulturelle Herausforderung. 
Die Wiedergewinnung von Stadt hängt eng damit zusammen, ob die 
Stadt eine souveräne Flächenökonomie verwirklicht. Die historische 
Entwicklung der Städte hatte Grenzen zugleich zur Bedingung und 
Voraussetzung. Ohne die Abgrenzung von ihrer Umgebung hätte sich 
die europäische Stadt nie organisch entwickeln können. Tatsächlich ist 
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für jede Stadt die zentrale Ressource der Stadtentwicklung – die Fläche – 
letztlich begrenzt und wegen ihrer standortgebundenen ökonomischen 
und ökologischen Qualitäten zumeist auch knapp. Grund und Boden 
sind außerdem ein nicht substituierbares Wirtschaftsgut. 

Jedoch ist die Vorstellung von „Grenzen“ in vielen unserer heutigen 
Regelungen verloren gegangen. Im Gegenteil, die Idee der Grenzen- 
losigkeit, die heute viele gesellschaftliche Entwicklungen zu ihrem 
Nachteil bestimmt, findet ihren Ausdruck im Flächenkonsum. Grenzen-
losigkeit ist jedoch eine der Kommunalentwicklung im Grunde wider-
strebende Vorstellung. Neue Leitbilder urbaner Entwicklung fordern 
eine Wiedergewinnung von kommunalen Grenzen, um die kommunale 
Handlungsfreiheit langfristig zu sichern. 

Ein aktives Flächenmanagement belohnt den sparsamen Umgang mit 
Fläche mit einem Mehr an kommunalpolitischer Gestaltungskompetenz 
und städtischer Qualität. Die kommunale Planungshoheit kann vor fis- 
kalischer und faktischer Austrocknung bewahrt werden, wenn Gemein-
den ihre Flächennutzungsplanung und das Flächenhaushaltsmanage-
ment im übergemeindlichen Verbund organisieren und durch Koopera-
tionen zu neuer Handlungsfreiheit finden. Die Möglichkeiten hierzu 
sollten verbessert werden. 

Die Beispiele für das kommunale Flächenmanagement aus Baden-
Württemberg und Bayern knüpfen an neue Trends im Management-
denken, der Konfliktsteuerung und der Partizipation an und zeigen, 
dass modernes Flächenmanagement nicht mit abstraktem Dirigismus 
und „Verzicht“ verbunden ist. 

Leitbilder nachhaltiger Stadtentwicklung erfordern auch eine neue  
Sicht auf die Bedeutung des ländlichen Raums. Die mit der Agrarwende 
entwickelte Steigerung und Qualifizierung der Wertschöpfungsketten 
im ländlichen Raum hat erst in Anfängen gegriffen. Dennoch ist die Per-
spektive richtig. Die Potenziale von regionalwirtschaftlichen Wertschöp-
fungsprozessen und von verbrauchernaher Produktion regionaler 
Lebensmittel und Konsumgüter sowie von deren Verarbeitung und 
Vermarktung im ländlichen Raum sind noch kaum ausgeschöpft. Als 
Leitbild für die nachhaltige Land- und Forstwirtschaft hat der Nachhal-
tigkeitsrat bereits in anderem Zusammenhang formuliert: Lebensmittel, 
Futtermittel und Rohstoffe sollen auch zukünftig durch die Landwirt-
schaft erzeugt werden. Dies soll in hoher Produkt- und Prozessqualität 
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(Umwelt-, Landschafts-, Natur- und Tier- sowie Verbraucherschutz) erfol-
gen. Im ländlichen Raum sind Arbeits- und Einkommensmöglichkeiten 
zu schaffen. Dazu ist die multifunktionale Ausrichtung der Landwirt-
schaft u. a. durch regionale Verarbeitung und Vermarktung, Land-
schaftspflege und Vertragsnaturschutz zu stärken.

3.3 Kommunale Planungshoheit sichern

Die Bedeutung der kommunalen Planungshoheit für eine nachhaltige 
Siedlungsentwicklung ist zu konkretisieren und in ihrem Zusammen-
hang zur Raumplanung zu bestimmen. Nur so kann auf Dauer die kom-
munale Planungshoheit in ihrem Kern gesichert werden und erhalten 
bleiben. Nicht durch das Ziel-30-ha wird die kommunale Planungshoheit 
zur Disposition gestellt, wie manche befürchten, sondern das „Problem 
130 ha“ höhlt die kommunale Handlungshoheit ökonomisch aus und 
führt sie ad absurdum. Erschließungs- und Infrastrukturkosten sowie 
Schattenkosten durch die ökonomischen Folgen überzogenen Siedlungs-
flächenwachstums beschneiden die fiskalische Handlungsfreiheit. 

Die kommunale Planungshoheit ist den Gemeinden als eine Aufgabe 
anvertraut worden, die sie zum Wohle ihrer Bürger, zur Sicherung ihrer 
Lebensgrundlagen und zugleich zur Anpassung an die Ziele der Raum-
ordnung zu erfüllen haben. Jedoch nimmt die Regionalplanung ihre 
Aufgabe, mit der baurechtlichen Anpassungsverpflichtung dem sparsa-
men und schonenden Umgang mit Boden Geltung zu verschaffen, zu 
wenig wahr. Auch wird ihr mitunter vorgeworfen, mit ungleichen Maß-
stäben zu messen und der einen Kommune lediglich eine „Eigenent-
wicklung“ zuzugestehen, während sie im anderen Fall mehr Flächen-
wachstum zugelassen habe. Dies wird als ungerecht wahrgenommen. 
Dieses Problem ist mittels informeller Planungsverfahren und dem 
Appell zu freiwilliger Kooperation nicht auszuräumen, sondern wird 
erst durch klare und quantifizierte Flächenziele in der Raumordnung, 
auf deren Basis dann kooperative interkommunale Planungen möglich 
sind, zu vermeiden sein. 

Es gibt nur wenige erfolgreiche Beispiele für gemeindeübergreifende 
Planungen auf freiwilliger Basis. Grenzüberschreitende Gewerbegebiete 
sind aus Moers / Kamp-Lintfort / Neukirchen-Vluyn sowie aus Nürnberg-
Feucht bekannt, anderenorts gibt es Beispiele für die gemeinsame Ver-
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marktung von Gewerbeflächen. Weitergehende Modelle aus der Region 
Stuttgart oder der Region Hannover setzen landesrechtliche Regelungen 
voraus, um die Kompetenzen zwischen Staat, Landkreisen und Städten 
bzw. Gemeinden neu zu ordnen. Regionale Gewerbeflächenpools wie 
zum Beispiel Neckar-Alb, die neue Modelle der Kosten-Nutzen-Aufteilung 
einführen, bieten den beteiligten (kleinen) Gemeinden eine Chance, als 
stärkerer Wettbewerber um Gewerbe in einer höheren „Liga“ der Stand-
ortkonkurrenz aufzutreten. 

Kommunale Kooperation und Wettbewerbsmechanismen schließen sich 
nicht aus. Sie können die Gemeinden als Orte der für die Bürger nach-
vollziehbaren Entscheidung stärken und den sozialen Zusammenhalt 
und die Lebensqualität verbessern. Für die anzuwendenden Verfahren 
gibt es keine Blaupause. Neue Kooperationen kann man nicht vorschrei-
ben und verordnen. Sie sollten als der einfachste und Erfolg verspre-
chende Weg zur Zielerreichung beschritten werden. Die Kooperation 
mit Bürgerinnen und Bürgern, mit Unternehmen und Investoren sowie 
mit Partnern in der Region ist ein unverzichtbares Element neuen kom-
munalpolitischen Managements. 

Im Zusammenspiel von Regionalplanung und regionaler Strukturpolitik 
mit der kommunalen Selbstverwaltung können Konflikte um die kom-
munale Planungshoheit entstehen. Hier könnten bessere gegenseitige 
Beteiligungsrechte und interkommunale Kooperationen bei der Koor-
dination von räumlichen Zielen und Projekten zu einer Lösung beitra-
gen. Zur Überprüfung der Zielerfüllung sollten in Städten und Regionen 
Berichte zur Flächenentwicklung eingeführt werden. Sie sind erforder-
lich, damit die Politik die Zielerfüllung ihrer strategischen Vorgaben 
kontrollieren kann.

3.4 Kommunales Flächenmanagement  
für soziale und ökologische Ziele

Eine nachhaltige Stadtentwicklung braucht auch künftig eine angemes-
sene strategische Grundstücksreserve. Durch eine kommunale Finanzre-
form muss sichergestellt werden, dass die Städte nicht zu Notverkäufen 
von Grundstücken gezwungen werden. Zahlreiche beispielhafte Projekte 
zeigen die Kompetenz und Innovationskraft der Städte für ein strategi-
sches Flächenmanagement. 
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Die Einführung eines Flächenmanagements muss vom Modell zum 
Allgemeingut werden. Sie ist ein Testfall für die Zukunftsorientierung 
einer Stadtverwaltung. Das Rollenverständnis und die Handlungs-
struktur der Kommunalverwaltung können hierdurch erneuert werden 
und die Kooperation zwischen aktiver Planung und Teilhabe der Bürger 
an der Entscheidungsfindung verbessert werden. Dies bedeutet jedoch 
oft auch, dass die Informationsgrundlagen für Entscheidungen in der 
kommunalen Planung zu verbessern sind. In Zukunft sollten Städte und 
Gemeinden in kommunalen Berichten zur Flächenentwicklung Rech-
nung darüber ablegen, welche fiskalischen Voraussetzungen und Folgen 
die Entwicklung von Flächen für sie hat. Diese Berichte sollten zur 
Pflicht kommunaler (Flächen-)Haushaltsführung werden. 

Für die kommunale Flächenhaushaltspolitik ist es eine entscheidende 
Voraussetzung, dass die Kluft zwischen Planung und Planverwirklichung 
durch die betroffenen Grundstückseigentümer überbrückt werden kann. 
Geeignete Instrumente zum Erzwingen einer zügigen Planverwirkli-
chung, z. B. auch über das Bodenrecht, sind erforderlich. Zudem gibt es 
geeignete Flächen: So bringen insbesondere Post und Bahn ihre nicht 
mehr betriebsnotwendigen Immobilien auf den Markt. Hinzu kommen 
Kasernenareale und andere Bundesliegenschaften. Damit sind große 
Chancen für eine Innenentwicklung in oft zentralen Lagen verbunden, 
aber auch erhebliche Risiken für die Städte und den Immobilienmarkt. 
Es ergeben sich veränderte Anforderungen an Stadtplanung, Planreali-
sierung und Bodenwirtschaft in den Städten. Effizienz, Flexibilität und 
Finanzierbarkeit lassen sich durch ein nachhaltiges, strategisches 
Flächenmanagement in kommunaler Verantwortung verbessern. Ein 
gutes Beispiel für Kooperationen ist das bayerische „Kommunale  
Flächenressourcenmanagement“.
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4 Neues Zielmanagement  

für das Ziel -30-ha

4.1 Planungspflichten für Ziele  
der Flächenpolitik einführen

Zukunftsfähigkeit lässt sich nicht „planen“. Aber die räumliche Planung 
kann einen Beitrag zur Zukunftsfähigkeit leisten. Deutschland hat ein 
ausgefeiltes Planungssystem, das jedoch seinen Ansprüchen oft nicht 
gerecht wird. Um wirkungsvoller zu sein, müssen die Ziele der Raum-
ordnung und speziell das quantifizierte Ziel zur Reduzierung des Sied-
lungsflächenzuwachses verbindlich werden.

Die Planungsrealität spiegelt die gesetzgeberische Intention einer ge- 
rechten Abwägung öffentlicher und privater Interessen gegen- und 
untereinander nicht mehr in ausreichender Weise; dabei ist und bleibt 
die Steuerung der Siedlungsstruktur eine zentrale Aufgabe der Raum-
ordnung. Deshalb sollte der Bund zukünftig sicherstellen, dass Raum-
ordnungspläne durch die Länder aufgestellt werden und dass verbind-
liche Mindestinhalte zur Festlegung von quantifizierten Flächenzielen 
sowie eine Rechenschafts- und Begründungspflicht für die Flächeninan-
spruchnahme eingeführt werden, damit die Länder sich gegenseitig auf 
annähernd gleiche Standards abstützen können und ein schädlicher 
Standortwettbewerb zu Ungunsten raumordnerischer Prinzipien unter-
bleibt. Hierzu ist eine Änderung des Bundesraumordnungsgesetzes 
erforderlich.

Ausländische Erfahrungen: Mit unterschiedlichen Instrumenten können  
Signale für sparsame Flächenpolitik gegeben werden:

Schweiz Niederlande Großbritannien

Individuelle  Steuern Starke Stellung der  
Kostenwahrheit  Grundsteuer

Knappheiten und Ethik  Planung durch Rote Linien; Planung: Zielvorgabe 
der Sparsamkeit angepasste Bauformen zur Innenentwicklung, 
   zum Wohnungsbau, 
  zur Wiedernutzung von  
  Flächen
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Diese Empfehlung knüpft an das bewährte Instrument der Planungs-
pflicht zwischen Kommunen und Ländern an. Die Planungspflicht wird 
auf das Verhältnis zwischen Ländern und dem Bund übertragen. Mit der 
Vorgabe, dass (nicht: welche) quantifizierte Flächenziele zu formulieren 
sind, wird eine stärkere Verbindlichkeit von Zielen erreicht, ohne aller-
dings das Ziel-30-ha im Sinne einer Zuteilungsökonomie umzusetzen. 
Die gegenwärtige verfassungsrechtliche Diskussion um die Modernisie-
rung der bundesstaatlichen Ordnung stellt die Beibehaltung der Rah-
mengesetzgebungskompetenz für die Raumordnung nach Art. 75 GG in 
Frage. Für den Fall, dass aus verfassungspolitischen Erwägungen die  
Rahmengesetzgebungskompetenz des Bundes für die Raumordnung 
nicht aufrechterhalten bleiben sollte, ist eine Überführung in die kon-
kurrierende Gesetzgebungskompetenz des Bundes anzuraten, um die 
föderale Rechtseinheit des Bundesgebietes zu gewährleisten und die 
Raumordnung nicht zum Gegenstand eines Wettbewerbsföderalismus 
zu machen. 

4.2 Kosten- und Planungswahrheit

Gegenwärtig fallen Entscheidungen zur räumlichen Planung in den 
Kommunen zum Teil auf der Basis von unvollständigen Informationen. 
Die durch Infrastrukturmaßnahmen ausgelösten, langfristigen investi-
ven und sozialen Kosten bleiben oft unerkannt und unberücksichtigt. 
Da diese Kosten jedoch bei der Größenordnung und der Dauerhaftig-
keit heutiger Infrastrukturentscheidungen wesentliche Kenngrößen für 
verbleibende Handlungsoptionen darstellen, muss die Kosten- und Pla-
nungswahrheit hergestellt werden. Der Begriff „Planungswahrheit“ 
führt für die Planung ein, was in der Wirtschaft mittlerweile dem 
Grunde (nicht der Umsetzung im Detail) nach unbestritten ist: nämlich, 
dass Preise die ökologische und soziale Wahrheit sprechen sollen. 

Zukünftig muss die Planung deutlich machen, welche natürlichen, tech-
nischen und eben auch finanziellen Ressourcen im Raum zur Verfügung 
stehen und mit welchen „Schattenkosten“ unter Umständen aus über-
dehnten Infrastrukturen, Flächenausweisungen und Unterhaltungskos-
ten die kommunale Fiskalpolitik zu rechnen hat. Geeignete Modelle und 
Verfahren müssen hierfür erprobt werden, um bessere Kriterien für die 
kommunalwirtschaftliche Verträglichkeit von Infrastruktur-Entschei-
dungen zu erlangen.



19

Hinsichtlich der in den letzten Jahren vermehrt diskutierten Einführung 
eines marktwirtschaftlichen Handelssystems mit Zertifikaten für die 
Flächenausweisung geht der Nachhaltigkeitsrat davon aus, dass ein 
Systemwechsel von der Raumplanung zu einer Zuteilungsökonomie mit 
Flächenausweisungszertifikaten nicht sinnvoll ist. Ein solcher „System-
wechsel“ ist indessen von den Protagonisten marktwirtschaftlicher 
Lösungen auch nicht intendiert. Die Perspektive liegt vielmehr in einer 
Vertiefung der planungsfachlichen Auseinandersetzung mit diesen öko-
nomischen Instrumenten und in einer Erweiterung von Management-
konzepten in der Flächenhaushaltspolitik. Hier können sich bei einer 
sachgerechten Integration in Planungsverfahren neue innovative Instru-
mente ergeben, wie etwa das Flächenabschichtungsverfahren für die 
Region Karlsruhe zur Ermittlung noch bebaubarer Restflächen gezeigt 
hat. Deshalb sollten die Entwicklung solcher ökonomischen Manage-
mentinstrumente und ihr Praxistest in Planspielen und regionalen 
Referenzfällen, vor allem im Hinblick auf Öko-Konten und die Poolbil-
dung bei Ausgleichsmaßnahmen, auch weiter betrieben werden.

4.3 Flächenrecycling mit hoher Symbolkraft  
für das Ziel-30-ha

Das Recycling von industriellen, militärischen und urbanen Brach-
flächen ist eine bereits an vielen Beispielen erfolgreich durchgeführte 
Strategie zur Verminderung der Flächeninanspruchnahme und zur 
Revitalisierung von Städten. Gleichwohl besteht für eine wachsende 
Zahl von Flächen – in der Größenordnung von mehreren Zehntausend – 
immer noch Handlungsbedarf. Es werden auch in Zukunft noch weitere 
Brachflächen hinzukommen. 

Ein erfolgreiches Flächenrecycling hat eine hohe Symbolkraft für die 
Etablierung einer Flächenkreislaufwirtschaft, in der die eine Nutzung 
zur Voraussetzung für die nachfolgende wird und in der der Standort 
insgesamt auf Dauer genutzt wird. Dauerhaftigkeit, Recycling, Nutzungs-
ketten und Kreislaufanalysen müssen zukünftig für Grundstücke und 
Flächen die gleiche Bedeutung erlangen, die sie mittlerweile für (fast) 
jedes industrielle Produkt haben. In dem Maße, in dem die Wiedernut-
zung von Industriebrachen gelingt, werden weitergehende Konzepte 
zum Flächensparen an Überzeugungskraft gewinnen. Oder andersherum: 
Wo noch nicht einmal das Flächenrecycling vorangebracht wird, dort  
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ist ein Beitrag für das noch ambitioniertere Ziel-30-ha schwerlich zu 
erwarten. 

Für die Wiedernutzung von urbanen Brachflächen, insbesondere 
Industrie- und Militärbrachen, sind Hochpreis-Gewerbeflächen mitunter 
zu realisieren, aber Wohnungsbau, ganz zu schweigen von Grün- und 
Sozialflächen, erscheint aus ökonomischen Gründen oftmals nicht mög-
lich. Fondslösungen haben sich als ein geeigneter Weg erwiesen, um 
derartige Nutzungsblockaden zu lösen. Der Grundstücksfonds Ruhr 
(jetzt: Nordrhein-Westfalen) ist hierfür ein bewährtes Beispiel. Auch der 
Stadtumbau Ost liefert geeignete Ansätze, bei denen zum Beispiel 
Plattenbausiedlungen umgebaut oder an geeigneten Stellen auch durch 
Freiflächennutzungen ersetzt werden.

4.4 Bewertung von Eingriff und Ausgleich: 
effizienter und innovativer

Die bisherige Praxis der naturschutzrechtlichen Eingriffs- und Ausgleichs-
regelung hat sich bewährt. Eine Neuregelung ist nicht erforderlich, 
gleichwohl aber eine Verbesserung des Vollzuges und eine Justierung 
der ökologischen Vollzugskriterien, damit Eingriffsregelung aktiv zum 
Flächensparen beiträgt. Verbesserungen müssen an der Beachtung des 
Naturgutes Boden und der Ressource Fläche ansetzen. Die Endlichkeit 
der Flächenressourcen und die Qualität von Böden würde stärker ins 
Bewusstsein gebracht. 

Die Idee des ökologischen Ausgleichs geht dort fehl, wo Naturflächen 
und Flächen unter naturnaher oder zumindest regionaltypischer land-
wirtschaftlicher Nutzung durch die Anlage von Sekundärbiotopen 
ersetzt werden. Solche Beispiele drohen einen Anlass dafür zu bieten, 
die Idee des ökologischen Ausgleichs generell in Frage zu stellen. In 
Zukunft ist anzustreben, Eingriffe mit Versiegelung des Bodens vorran-
gig durch eine gleich große Entsiegelung auszugleichen. 

Die fachliche Konkretisierung des Schutzgutes Boden in der naturschutz-
rechtlichen Eingriffs- und Ausgleichsregelung ist erforderlich. Die Nut-
zungsfunktionen und die ökologischen Leistungen von Böden sollen in 
der Beurteilung von Flächen differenziert berücksichtigt werden. In der 
naturschutzrechtlichen Bewertung sollten die Vorgärten von Einfamilien-
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haussiedlungen „auf der grünen Wiese“ nicht besser beurteilt werden 
als der gleiche Flecken Erde vor seiner Umwidmung zur Siedlungsfläche. 
Die biologische Vielfalt bemisst sich nicht an der Baumarkt-Vegetation 
im Vorgarten. Stattdessen müssen Bodenökologie und standortgerechte 
landwirtschaftliche Nutzung höher bewertet werden als bisher. Ein 
Acker sollte nicht in der Naturschutzbewertung abqualifiziert werden, 
wenn sein Potenzial in nachhaltiger Bewirtschaftung oder ökologischem 
Landbau besteht. 

Eine am Schutz der Naturräume, der Erhaltung landschaftlicher Vielfalt, 
dem Flächenbezug landwirtschaftlicher Produktion, an regionalen 
Produktions- und Vermarktungsketten und der Verbesserung der Wert-
schöpfung auf dem Lande ausgerichtete zukünftige Agrarpolitik braucht 
ein Mehr an landwirtschaftlicher Bodenfläche insbesondere in räum- 
licher Nähe zu regionalen Verbrauchermärkten. Die landwirtschaftliche 
Bodennutzung sollte zukünftig nicht mehr wie bisher als „Flächenliefe-
rant“ für urbane Nutzungen angesehen werden. 

Zur Erleichterung des Brachflächenrecyclings und der Sanierung von 
Bodenaltlasten wird angeregt, die Sanierungsmaßnahmen zur Wieder-
nutzung einer Industriebrache von der naturschutzrechtlichen Eingriffs-
regelung freizustellen. Dieser Schritt würde auch verdeutlichen, dass die 
Sanierung und Wiedernutzung solcher Flächen an sich schon ein Bei-
trag zur Umwelterhaltung ist. 

Innovative und effizientere Ausgleichsmaßnahmen sind durch die mit 
Öko-Pools und regionalisierten Konto-Bilanzen geschaffenen Möglich-
keiten zu erwarten. Die Suche nach flexiblen Lösungen sollte fortgesetzt 
werden. Ausgleichsflächen innerhalb der Stadt steigern die urbane 
Lebensqualität für die Menschen. Die Machbarkeit von Ausgleichsverfah-
ren mit Ansätzen zum Tausch und „Handel“ mit Flächenzertifikaten soll-
te anhand von Beispielen untersucht werden.
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5 Weitere Maßnahmen des 

Bundes für das Ziel -30-ha

5.1 Was kann der Bund tun?

Dem Bund steht eine Vielzahl von Ansatzpunkten zur Verfügung, die 
Flächeninanspruchnahme durch ökonomische Instrumente und Pro-
gramme zu intensivieren oder zu vermindern. Allerdings hat die Bun-
desregierung keine administrative Verantwortung für konkrete Flächen-
ausweisungen; diese bleibt bei den Städten und Gemeinden. 

Ökonomisch wirkende Maßnahmen des Bundes wie etwa Subventionen 
oder Förderprogramme haben eine hohe Bedeutung, denn mit ihnen 
werden Erwartungen und Motivationen für gesellschaftliches Handeln 
ausgedrückt und verstärkt. Daneben hat der Bund über die Fachgesetze 
zum Bauen, zur Planung und zum Umweltschutz auch sehr direkte Mög- 
lichkeiten, seine Ziele für die räumliche Entwicklung zu verdeutlichen. 
In Programmen und Modellprojekten schafft der Bund regelmäßig einen 
Vorlauf für insbesondere städtebauliche Innovationen, die Themen „set-
zen“ und neue Begründungszusammenhänge stiften können. Mit der 
derzeitigen Novellierung des Baurechts (Europarechtsanpassungsgesetz) 
sind einige Vorschriften vorgesehen, die dem Flächensparen dienlich 
sind. 

Von den auf Seiten des Bundes denkbaren Möglichkeiten für eine das 
Flächensparen fördernde Politik werden im Folgenden die zentralen 
Ansatzpunkte herausgegriffen.

5.2 Steuerliche Maßnahmen

Die Grundsteuer, die Grunderwerbssteuer und die kommunale Finanz-
verfassung sind nicht an den Maßstäben der Nachhaltigkeit ausgerich- 
tet. Sie sind allerdings auch nicht „flächenneutral“. Sie folgen zwar 
primär anderen Zwecken als denen der Flächenpolitik und bei ihrer 
Schaffung standen flächenbezogene Erwägungen auch nicht zur De- 
batte. Aber in ihrer heutigen Anwendungspraxis greifen sie in einem 
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nicht mehr unerheblichen Maße indirekt in den Flächenhaushalt ein. 
Die aus verfassungspolitischen Gründen und wegen mangelnder 
Effizienz der Erhebung ohnehin notwendige Reform durch die Bundes-
länder sollte auch der Bedeutung für die Flächeninanspruchnahme 
Rechnung tragen. 

Grundsteuer: 

Der Rat für Nachhaltige Entwicklung regt eine Diskussion um eine 
grundlegende Veränderung der Grundsteuer an. Die Grundsteuer sollte 
künftig auf eine Eindämmung des Flächenverbrauchs gerichtet sein. 
Eine solche Lenkungswirkung kann sie natürlich nicht entfalten, soweit 
sie allein den Grund und Boden trifft; hierbei würden steuerliche Ände- 
rungen durch entsprechende Änderungen der Bodenwerte kompensiert. 
Eine Lenkungswirkung ist aber sehr wohl möglich, soweit die Grund-
steuer die Gebäude des jeweiligen Grundstückes trifft. Werden Gebäude 
auf neu ausgewiesenem Bauland stärker besteuert als schon bestehende 
Gebäude im Innenbereich, entsteht der gewünschte Anreiz zum sparsa-
men Umgang mit der Fläche. 

Es wird ferner angeregt, die möglichen Auswirkungen einer veränder-
ten Grundsteuer auf den Bodenmarkt in Planspielen und begleitenden 
Forschungsuntersuchungen zu analysieren, um bessere Entscheidungs-
unterlagen für zukünftige Überprüfungen der erwünschten und uner-
wünschten räumlichen Effekte der Grundsteuer zu erhalten. 

Grunderwerbssteuer: 

Der kommunale Zwischenerwerb brachgefallener Grundstücke und der 
treuhänderische Zwischenerwerb in städtebaulichen und umweltbezo-
genen Sanierungs- und Entwicklungsgebieten sollten von der Grund-
steuer befreit werden. Besser wäre freilich eine komplette Abschaffung 
der Grunderwerbsteuer, weil diese Steuer weder mit dem Leistungsfä- 
higkeitsgedanken noch mit dem Äquivalenzprinzip gerechtfertigt wer-
den kann. Als Steuer auf die Mobilität im Grundstücksmarkt steht die 
Grunderwerbsteuer in starkem Konflikt mit anderen Zielen der Wirt-
schafts- und Sozialpolitik. Sie hält insbesondere davon ab, den Wohnort 
nach einem Arbeitsplatzwechsel in die Nähe des Beschäftigungsorts zu 
verlegen.
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5.3 Eigenheimzulage, Förderung des 
Mietwohnungsbaus und Entfernungspauschale

Auch die steuerliche Wohnungsbauförderung sollte am Ziel einer spar-
samen Flächeninanspruchnahme ausgerichtet werden; dasselbe gilt für 
die raumwirksamen Maßnahmen der Städtebauförderung, der Wirt-
schaftsförderung, der Regionalförderung, der Bundesverkehrswege und 
der Gemeindeverkehrsfinanzierung. 

Mit Wirkung ab dem 1. Januar 2004 unterscheidet die Eigenheimför-
derung nicht mehr zwischen Neubau und Bestand. Dies erscheint als 
Schritt in die richtige Richtung. Im Gegensatz hierzu bevorzugt § 7  
Abs. 5 Einkommensteuergesetz (degressive AfA) weiterhin den Neubau 
und damit die Inanspruchnahme von Fläche. Der Rat empfiehlt – auch 
im Hinblick auf das Ziel finanzpolitischer Nachhaltigkeit – den vollstän-
digen Wegfall der Eigenheimzulage und der steuerlichen Förderung 
nach § 7 Abs. 5 Einkommensteuergesetz. Wegen der guten Ausstattung 
Deutschlands mit Eigenheimen, Mietwohnungen und gewerblichen 
Bauten haben sich diese Subventionen überlebt.

Weiterhin spricht sich der Rat für die ersatzlose Streichung der Entfer-
nungspauschale aus. Die Entfernungspauschale schafft einen starken 
Anreiz zur Zersiedlung der Fläche, indem sie den steuerpflichtigen Ar- 
beitnehmern und Unternehmern erlaubt, Wohnung und Beschäftigungs-
ort weit voneinander entfernt zu wählen und die dabei entstehenden 
Kosten auf die Allgemeinheit abzuwälzen. Die Entfernungspauschale ist 
darüber hinaus ein politisches Signal dafür, dass die Gesellschaft die 
Flächeninanspruchnahme nicht nur toleriert, sondern sogar fördert. Ein 
solches Signal ist heute nicht mehr zeitgemäß.

5.4 Zusätzliche Maßnahmen des Bundes

Die gegenwärtige Novellierung des Baugesetzbuches verspricht einige 
Regelungen, die der Flächeninanspruchnahme entgegenwirken sollen, 
wie zum Beispiel die erweiterte Bodenschutzklausel. Gleichwohl muss 
an weitere ordnungsrechtliche und planerische Maßnahmen gedacht 
werden, um den Trend der Flächeninanspruchnahme wirksam umzu-
kehren. Der Rat für Nachhaltige Entwicklung schlägt solche Maßnahmen 
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vor, allerdings mit einer klaren Prioritätensetzung. Den Vorschlägen zur 
Eigensteuerung der Kommunen durch Leitbilder und kommunales Flä-
chenhaushaltsmanagement sowie zu Planungspflicht und Zielmanage-
ment und zu den steuerlichen Maßnahmen kommt eine Priorität zu, 
weil sie eine große Effektivität bei keinem oder nur geringem zusätzli-
chen Verwaltungsaufwand versprechen. Dagegen ist der Verwaltungs-
aufwand bei neuen ordnungsrechtlichen Instrumenten vergleichsweise 
höher zu vermuten. Angesichts des in den Bundesländern – in unter-
schiedlichem Ausmaß, aber in der Tendenz ähnlich – zu beobachtenden 
Abbaus der Umwelt- und Bauverwaltungen ist der Vollzug bereits jetzt 
bestehender Instrumente in Teilen in Frage gestellt, sodass neue vollzugs-
intensive Instrumente dann in Frage kommen, wenn vergleichsweise 
einfacher zu vollziehende Instrumente nicht greifen. 

Neuerschließungsabgabe und Erschließungsrecht: 

Über die bestehenden Rechtsgrundlagen hinausgehend wird die Bun-
desregierung um Prüfung einer Abgabe auf Neuerschließungen auf der 
grünen Wiese gebeten. Mit ihr soll die Erschließung neuer Bauflächen 
im unbebauten Außenbereich verteuert werden. Ferner sollte ebenfalls 
über die heute bestehenden rechtlichen Grundlagen hinausgehend 
geprüft werden, wie in den Erschließungsbeiträgen für Bauland neben 
den üblichen Kosten für die verkehrliche und technische Infrastruktur 
(Straße, Ab- und Frischwasser, Strom) auch die Kosten für die Erschlie-
ßung mit sozialer Infrastruktur (öffentlicher Personenverkehr, Kinder-
betreuung, kommunale Ladenversorgung mit Gegenständen des tägli-
chen Lebens) berücksichtigt werden können, sofern die Erschließung 
„auf der grünen Wiese“ gesonderte Kosten verursacht. 

Wertermittlung: 

Bei der Ermittlung der Verkehrswerte von Brach- und Recyclingflächen 
sollte diesen einen Bonus eingeräumt werden, der ihre Mobilisierung 
erleichtert. 

Baurecht: 

Eine erweiterte Begründungspflicht für das Bauen im Außenbereich 
sollte eingeführt werden. Anzustreben sind Nachweise, warum derselbe 
bauliche Zweck nicht auch im Bestand machbar ist. Kommunales  
Flächenhaushaltsmanagement und Flächenberichte sollten als Planungs-
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pflichten mit fiskalischen, planerischen und umweltbezogenen Mindest-
angaben festgelegt werden. Die Vorstellung, planerische Entscheidun-
gen und Baugenehmigungen mit einer zeitlich befristeten Geltung zu 
treffen, soll weiter verbreitet und angewendet werden. Die befristete 
Gültigkeit von Bauleitplänen und Baurechten sowie wirkungsvolle Ab- 
rissgebote würden helfen, Fehlentwicklungen und Flächenblockaden zu 
vermeiden und Planungen zügig zu verwirklichen. Bauherren sollten 
bei der Gewährung von Baurechten zum Rückbau ihrer Bauten nach 
der Nutzung verpflichtet werden. Ein entschädigungsloses Abrissgebot 
kann bei nicht mehr verwendeten Grundstücken dazu helfen, die Wie-
dernutzung von urbanen Brachflächen und Konversionsflächen zu ver-
bessern und einen Schritt in Richtung einer flächeneffizienten Kreislauf-
führung von Siedlungsflächen zu gehen.

6 Ein Fokus für den

kontinuierl ichen Dialog Fläche

6.1 Kongress Ziel-30-ha

Zum Erreichen des Ziels-30-ha ist weder „die eine“ staatliche Vorgabe 
„per Verordnung“ noch ein quasi „generalstabsmäßiger“ Verteilungs-
mechanismus des noch zulässigen Flächenwachstums sinnvoll oder 
denkbar. Vielmehr liegt die Verantwortung für die Inanspruchnahme 
von Flächen bei einer Vielzahl hoheitlicher und gesellschaftlicher 
Akteure aus Wirtschaft, Städten und Gemeinden, bei Architekten und 
Stadtplanern, Vertretern der Verkehrswirtschaft und anderer raumbe-
deutsamer Flächennutzungen, bei Banken und Wohnungsbauunter-
nehmen und nicht zuletzt auch bei den Flächeneigentümern. 

Die Erfahrungen aus der gelungenen Zusammenführung verschiedens-
ter Akteure in dem internationalen Projekt HABITAT, den deutschen 
Beiträgen hierzu und der Konferenz URBAN21 im Jahr 2001 in Berlin 
sowie aus dem Programm Soziale Stadt sollten aufgegriffen werden. An 
diese knüpft der Rat an und rät der Bundesregierung, den Dialog der 
Akteure zu verstetigen. Mit dem Kongress sollte die Bundesregierung 
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das Signal setzen, dass sie sich an das Ziel bindet und den Dialog der 
Akteure zur Chefsache macht. Er soll aus der Expertendiskussion hinaus 
in den politischen Dialog über das thematisch weit verstandene  
Ziel-30-ha führen.

Der Kongress soll über die politischen Maßnahmen und die Instrumente 
– wie zum Beispiel die interkommunale Kooperation, die Planungs-
pflichten, die ökonomischen Instrumente – informieren und einen Mit-
telpunkt für politische Debatten um das Ziel-30-ha bilden. 

Der Dialog Fläche des Nachhaltigkeitsrates 
 
Zur Erarbeitung der vorliegenden Empfehlung hat der Nachhaltigkeitsrat den 
Dialog Fläche durchgeführt, der am 30.6.2003 mit einer gemeinsamen Veranstal-
tung mit der Bundesarchitektenkammer begann, an die sich vier Expertenrunden 
anschlossen. Am 19.4.04 fand ein Politisches Forum zur Erörterung der Entwurfs-
fassung der Empfehlungen statt. Der Entwurf war Gegenstand von schriftlichen 
Kommentaren des Städtetages, des Bundesverbandes deutscher Wohnungsunter-
nehmen, des Deutschen Bauernverbandes, des Öko-Institutes, des Bundesver-
bandes Baustoffe Steine+Erden, des altlastenforums Baden-Württemberg und des 
Agenda-Transfer-Büros (zur Dokumentation der Veranstaltungen und Beiträge vgl. 
www.nachhaltigkeitsrat.de/n_strategie/dialog_flaeche/index.html). 
 
Die Beiträge der Experten, die politischen Kommentare und die Stellungnahmen 
zeigen ein sehr hohes Maß an Problembewusstsein. Sie machen auch deutlich, 
dass die Diskussion bisher weitgehend in verschiedenen Fachkreisen stattfindet, 
die wiederum gegenseitig kaum Bezug nehmen. Auch der Expertendialog zwi-
schen verschiedenen Fachdisziplinen ist noch nicht entwickelt. Die beteiligten 
Disziplinen bleiben in ihren jeweiligen Fachzirkeln und fachlich geprägten Netz-
werken.  
 
Zwar mangelt es nicht an Expertenseminaren und Fachkongressen – aber es  
mangelt an einem gezielten Dialog zwischen Politik und Fachebene. Es besteht 
ein Bedürfnis nach neuen politischen Kommunikationsformen im Suchraum 
Nachhaltigkeit. Als Beispiele sei auf das kommunale Bodenbündnis, das Bündnis 
zum Flächensparen in Bayern oder auf Initiativen aus der Wohnungswirtschaft 
verwiesen.
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Im Übrigen wird Bund und Ländern empfohlen, die administrative 
Abstimmung ihrer Maßnahmen durch eine gemeinsame Konferenz der 
beteiligten Fachministerkonferenzen von Bund und Ländern zu erleich-
tern, die auf Vorarbeiten der Umweltministerkonferenz und der Minis- 
terkonferenz für Raumordnung aufbauen kann.

6.2 Ein Pilotprojekt zur 
Nachhaltigkeitsstrategie

Der Bundesregierung wird empfohlen, die Initiative für den Kongress 
Ziel-30-ha mit einem Best-Practice-Wettbewerb der kommunalen 
Lösungsansätze zu eröffnen. Der Wettbewerb sollte sich als Teil einer 
umfassenden Initiative zur Verstärkung der öffentlichen Aufmerksam-
keit für das Flächensparen verstehen. 

Über die Ergebnisse des Wettbewerbes kann in der Fortschreibung der 
Nachhaltigkeitsstrategie berichtet werden, sodass die Diskussion um  
das Ziel und seine Lösungsansätze kontinuierlich fortgeführt werden 
kann.

6.3 Schutzgut Böden: Mehr Verständnis
für Knappheit schaffen und Informations- 
grundlagen verbessern

Heute erscheint der Boden oft als unbegrenzte Ressource. „Fläche“ wird 
unter ökonomischem Blickwinkel mit „Preisen und Vermögenswerten“, 
unter sozialen Gesichtspunkten mit „Zugänglichkeit, Nutzbarkeit und 
Eigentum“ und unter ökologischen Gesichtspunkten mit „Standort für 
Landespflege und Naturschutz“ assoziiert. Dies ist zwar richtig, aber 
nicht mehr ausreichend. Ergänzend zum zweidimensionalen „Quadrat-
meter Fläche“ muss der dreidimensionale „Kubikmeter Boden“ mit sei-
nen Lebens- und Stoffkreisläufen beachtet werden. Der Wissenschaft-
liche Beirat Bodenschutz des Bundesumweltministeriums mahnt eine 
bewusstere In-Wert-Setzung von Böden an. Eine Vertiefung der Kenntnis 
und des Verständnisses von der Bedeutung der Böden für die Umwelt, 
von ihrer naturnahen Nutzbarkeit und ihrem Charakter als endliche 
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Ressource ist für die Bemühungen zur Verminderung der Flächeninan-
spruchnahme essenziell. 

Die Verbesserung der statistischen Informationsgrundlagen ist sinnvoll. 
Methodische Verbesserungen der Informationsgrundlagen sollten die 
Beiträge zur Entlastung des Flächenhaushaltes, zum Beispiel durch 
Recycling, auch in der Statistik ablesbar machen und regionalwirtschaft-
lich differenzierte Handlungsstrategien ermöglichen. Hierfür müssen 
zum Beispiel (noch) unterschiedliche Datenschlüssel angepasst werden. 
Eine lediglich auf die tatsächlich versiegelten Böden abstellende Statistik 
der Flächeninanspruchnahme würde keine Entwarnung hinsichtlich des 
„Problems Flächeninanspruchnahme“ bringen. Denn die Inanspruch-
nahme von landwirtschaftlichen Flächen für Siedlung und Verkehr und 
die damit verbundene Zerschneidung von naturnahen Gebieten kann 
jeder mit bloßem Auge sehen. Um den Schluss zu ziehen, dass eine im- 
mer weiter fortschreitende Flächeninanspruchnahme zu ökologischen 
und ökonomischen Fehlentwicklungen führen muss, bedarf es im 
Grunde überhaupt keiner Statistik. 

Um die Qualität der Flächeninanspruchnahme besser zu messen, sind 
Daten zur realen Bodennutzung, zur Grundstücksauslastung (wie bis 
1996 erhoben), zu den ökologischen Ausgleichsflächen und zum Ver-
siegelungsgrad der Böden erforderlich. Weiterhin ist ein Indikator zur 
Siedlungsdichte (Siedlungsfläche je Einwohner), wie er in der Schweiz 
praktiziert wird, sinnvoll. Bereits in Demonstrationsvorhaben erfolgreich 
erprobt ist der Indikator von Innen- zu Außenentwicklung, der Aussagen 
über die kommunale Kompetenz zur Problemlösung erlaubt. Die ökono-
mischen Risiken eines von der demografischen Entwicklung entkoppel-
ten Flächenverbrauchs sind kaum erforscht. Statistische Analysen und 
Beispieluntersuchungen sollten hierzu vertieft werden.
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Anhang

Beispiele nachhaltiger städtebaulicher Planung

Zusammengestellt vom Institut für Städtebau Berlin der Deutschen 
Akademie für Städtebau und Landesplanung

Beispiel 1 Reaktivierung militärischer Brachflächen 
 Landeshauptstadt München 
 Ackermannbogen, Schwabing-West

Beispiel 2 Neuer Stadtteil auf ehemaligem Kasernengelände 
 Universitätsstadt Tübingen 
 Städtebaulicher Entwicklungsbereich  
 „Stuttgarter Straße / Französisches Viertel“

Beispiel 3 Reaktivierung ehemaliger Bahnflächen 
 Stadt Frankfurt am Main 
 Europaviertel

Beispiel 4 Reaktivierung ehemaliger Bergbauflächen 
 Kamen 
 Seseke Aue – Gartenstadt

Beispiel 5 Reaktivierung ehemaliger Gemeinbedarfsflächen  
 der Post 
 Stadt Frankfurt am Main 
 Bebauungsplan Nr. 466  
 Mainzer Landstraße / Nördlich Hauptbahnhof

Beispiel 6 Reaktivierung industrieller und gewerblicher 
 Brachflächen 
 Bundeshauptstadt Berlin 
 Wasserstadt Berlin-Oberhavel
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Beispiel 7 Wiedernutzung militärischer Brachflächen 
 Freiburg i. Br. 
 Wohngebiet Vauban

Beispiel 8 Verdichtung und Funktionsstärkung der    
 Innenstadt 
 Stadt Chemnitz 
 Die neue Innenstadt

Beispiel 9 Gesamtstädtische Handlungskonzepte 
 Landeshauptstadt Dresden 
 Brachflächenkonzept

Beispiel 10 Interkommunale Zusammenarbeit im  
 ländlichen Raum 
 Hunsrück-Mosel (HuMos) 
 Interkommunaler Gewerbepark

Beispiel 11 Regionale Handlungskonzepte 
 Region Hannover 
 Regionales Einzelhandelskonzept

Beispiel 12 Umnutzung ehemaliger Gewerbeflächen 
 Amsterdam, Niederlande 
 GWL-Terrain – Stadtteil Westerpark
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Internet: 

www.muenchen.de

Literaturhinweise: 

„Die Sozialgerechte Bodennutzung – Der Münchner Weg“, 2. Ausgabe 2000 

Hrsg. Landeshauptstadt München, Kommunalreferat – Referat für Stadtplanung und Bauordnung 

K. Dürr: „Einvernehmliche gesetzliche Umlegung im Rahmen des Modells der Münchner 

Sozialgerechten Bodennutzung, Vermessungswesen und Raumordnung“, 1996, S. 95

HA III/1

Georg Reisner 

Tel.: 089 / 233-28393

plan.ha3-1@muenchen.de

HA II/12

Frau Donaubauer

Herr Helmes

089 / 233-24604

089 / 233-23731

Ansprechpartner:

Landeshauptstadt München

Referat für Stadtplanung und 

Bauordnung

Blumenstraße 31

80331 München

Beispiel 1

Reaktivierung militärischer Brachflächen

Landeshauptstadt München 

Ackermannbogen, Schwabing-West
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Kurzbeschreibung des Vorhabens 
Die ehemalige Kaserne (ca. 40 ha) in Schwabing-West soll im Rahmen einer 
städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme durch die Um- und Wiedernutzung 
aufgegebener Militärflächen zu einem gemischt genutzten innerstädtischen 
Quartier für ca. 2200 Wohneinheiten, ca. 500 Arbeitsplätze, mit einem Quar-
tierzentrum, einem Marktplatz, einer Schule und ca. 8 ha Grün- und Freiflächen 
entwickelt werden. Die Gebietsversorgung erfolgt im Rahmen eines Modell-
projekts „Solare Nahwärme“. Ziel ist die Stärkung der Innenentwicklung durch 
Flächenrecycling. Die Steuerung und Optimierung der Flächennutzung und 
Baulandbereitstellung erfolgt nach städtebaulichen, sozialen, wirtschaftlichen 
und ökologischen Kriterien in Bezug auf Menge, Qualität und Lage in einem 
kooperativen und kommunikativen Planungsprozess.

Aktueller Stand 
Der erste Bauabschnitt für 630 Wohneinheiten auf städtischen Flächen für den 
geförderten Wohnungsbau befindet sich in der Realisierungsphase.

Planungsprinzipien und Instrumente 
Nach den im Jahre 1998 vom Stadtrat beschlossenen Leitlinien und Leitpro-
jekten der „PERSPEKTIVE MÜNCHEN“ werden die Wachstumspotenziale nach 
innen konsequent ausgeschöpft und über ein strategisches und operatives 
Flächenmanagement umgesetzt. Auf der Grundlage eines Grundsatzbeschlus-
ses des Rates zur sozialgerechten Bodennutzung werden durch Kombination 
hoheitlicher und vertraglicher Instrumente Prinzipien der Nachhaltigkeit, der 
Urbanität sowie räumliche, soziale und kulturelle Qualitäten verfolgt. Die kom-
munale Bodenwirtschaft mit Altlasten- und Bodenfonds sowie Flächenpools 
sind ergänzende Vollzugsinstrumente.

Flächeninanspruchnahme und Übertragbarkeit 
Die Nachhaltigkeit des Vorhabens basiert auf einem konsequenten Flächen-
recycling des innerstädtischen Militärstandortes, mit einhergehender Altlasten-
sanierung, einer Um- und Wiedernutzung erhaltenswerter Bausubstanz und 
dem Erhalt des Baumbestandes. Flächeneinsparungen werden durch den Vor-
rang der Innen- vor der Außenentwicklung erzielt. Die Standortattraktivität des 
neuen Quartiers lenkt die Standortnachfrage auf hierfür vorgesehene Flächen. 
Die Übernahme und die Entwicklung der ehemaligen Bundesliegenschaften  
in Kommunaleigentum eröffnen für die Planung, die Entwicklung und die 
Umsetzung optimale Voraussetzungen einer nachhaltigen und sozialgerechten 
Bodennutzung.
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Auszeichnungen

Deutscher Städtebaupreis der SEB AG 2001,

Erster Preis im Wettbewerb „Wie wollen wir wohnen?“ der Bausparkasse Schwäbisch Hall  

und des stern 2002,

Europäischer Städtebaupreis („Grand Prix Européen de l’urbanisme“) in der Kategorie Konversion, 2002

Internet: 

www.tuebingen.de

Literaturhinweise: 

„Bauen – auf die Bürger“, Hanno Rauterberg in DIE ZEIT 24/2000  

„Städtebau – Vielfalt und Integration“, Andreas Feldtkeller (Hrsg.),  

Deutsche Verlagsanstalt 2001, ISBN 3-421-03276-9

Ansprechpartner:

Universitätsstadt Tübingen 

Stadtsanierungsamt 

Cord Soehlke 

Lorettoplatz 30 

72072 Tübingen 

Tel.: 07071 / 93 51-0 

Fax: 07071 / 93 51-19 

Beispiel 2

Neuer Stadtteil auf ehemaligem Kasernengelände

Universitätsstadt Tübingen 

Städtebaulicher Entwicklungsbereich 

„Stuttgarter Straße / Französisches Viertel“
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Kurzbeschreibung des Vorhabens  
Auf dem Gelände der ehemaligen französischen Kasernen in der Tübinger 
Südstadt entstehen neue Stadtquartiere mit urbanem Charakter für 6000 Ein-
wohner und 2500 Arbeitsplätze. Ziele sind die Reaktivierung innerstädtischer 
Brachflächen, eine kleinteilige Nutzungsmischung und eine nutzerorientierte 
Parzellierung.

Aktueller Stand 
Bis Mitte 2004 sind zwei große Stadtquartiere mit ca. 3000 Einwohnern nahezu 
fertig gestellt, zwei weitere Abschnitte befinden sich in der Konzeptionsphase. 
Im Entwicklungsbereich haben sich ca. 150 Betriebe, Dienstleister und Geschäf-
te mit ca. 900 Beschäftigten angesiedelt. Größtes Entwicklungshemmnis ist die 
noch nicht erfolgte Verlegung der Bundesstraße 27.

Planungsprinzipien und Instrumente 
Wesentliche Planungsprinzipien sind

• Nutzungsmischung auf der Parzelle, Integration von Wohnen und Arbeiten

• hohe städtebauliche Dichte, Umnutzung der Altbauten

• kleinteilige Parzellierung

• soziale Mischung

• Integration der sozialen und kulturellen Infrastruktur in die Quartiere

• hohe Aufenthaltsqualität des öffentlichen Raums

• umfangreiche Beteiligung der Öffentlichkeit

Als wesentliches Instrument der Umsetzung hat sich – neben der Rechtsform 
Städtebaulicher Entwicklungsbereich – das Prinzip der privaten Baugemein-
schaft etabliert, durch das eine hohe konzeptionelle Vielfalt und gute Integra-
tion der Nutzer in die städtebauliche Entwicklung erzielt werden. Durch die 
Kombination aus planungsrechtlichen und liegenschaftlichen Vorgaben wird 
die inhaltliche Projektsteuerung vereinfacht, während auf Gestaltungsvorga- 
ben für die privaten Bauherren weitestgehend verzichtet wird.

Flächeninanspruchnahme und Übertragbarkeit 
Durch die kompakte Entwicklung innerstädtischer Brachflächen konnten wei-
tere Flächenausweisungen auf der „grünen Wiese“ weitestgehend vermieden 
werden. Durch das städtebauliche Konzept und das Prinzip der privaten Bauge-
meinschaften sind die neuen Quartiere sowohl für alle Generationen als auch 
für breite Einkommensschichten attraktiv. Die kleinteilige Nutzungsmischung 
hilft bei der Verkehrsreduzierung und verringert den Bedarf an Verkehrsflä-
chen. In der Tübinger Südstadt wurde eine größere Zahl an innovativen Verfah-
ren, baulichen Projekten und Kooperationsmodellen realisiert, die inzwischen 
von anderen Kommunen und Entwicklungsprojekten als Anregungen aufge-
nommen wurden. Hierzu gehört auch die Erfahrung, dass urbane und dichte 
Konzepte durchaus eine attraktive Alternative zum Einfamilienhaus auf der 
grünen Wiese darstellen, wenn die Rahmenbedingungen stimmen und die 
Beteiligung der Nutzer am eigenen Bauprojekt und der städtebaulichen 
Planung gewährleistet ist.
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Beispiel 3

Reaktivierung ehemaliger Bahnflächen

Stadt Frankfurt am Main 

Europaviertel

Internet: 

ulrich.kriwall@stadt-frankfurt.de 

http://frankfurt.de/sis/Rathaus.php

Ansprechpartner:

Stadt Frankfurt am Main

Stadtplanungsamt

Projektteam Europaviertel

Projektleiter Ulrich Kriwall

Braubachstraße 15

60311 Frankfurt am Main

Tel.: 069 / 21 23 32 53

Fax: 069 / 21 24 05 66
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Kurzbeschreibung des Vorhabens 
Der ehemalige Hauptgüter- und Rangierbahnhof wird auf einer Fläche von 
rund 145 ha zu einem neuen Stadtviertel, dem „Europaviertel“, entwickelt.  
Die Flächen befinden sich in einer zentralen, innerstädtischen Lage in direkter 
Nachbarschaft zur Frankfurter Messe, zum Hauptbahnhof und zum Banken-
viertel. Insgesamt soll das Europaviertel 9600 Einwohnern und 32.000 Beschäf-
tigten Platz bieten. Geplant ist ein Anteil von 25 % Wohn-, 25 % Grün-, 25 % 
Messeerweiterungs- und 25 % Misch- und Kerngebietsflächen. Durch einen 
bereits bestehenden Autobahn- und S-Bahnanschluss sowie die geplante Ver-
längerung einer bestehenden U-Bahn-Linie ist der neu entstehende Stadtteil 
verkehrstechnisch günstig erschlossen.

Aktueller Stand 
Der Rahmenplan als informelle Planung für den westlichen Teil des Gebietes 
wird derzeit fortgeschrieben. Für den östlichen Teil ist ein verbindlicher Bebau-
ungsplan vorhanden. Eine erste Messeerweiterung um 26 ha sowie der Bau der 
Messehalle 3 erfolgten im Jahr 2000. Die Preisvergabe für den städtebaulichen 
Wettbewerb „Wohnquartier Europaviertel-West“ fand 2003 statt. Die Erstellung 
von Bebauungsplänen für den westlichen Teil erfolgt zurzeit.

Planungsprinzipien und Instrumente 
Die Entwicklung der innerstädtischen Brachfläche zu Geschäfts- und Wohn-
quartieren entspricht dem Leitbild einer nachhaltigen Stadtentwicklung, in der 
die Innenentwicklung ein hohes Gewicht besitzt. Durch eine vielfältige Nut-
zungsmischung von Gewerbe und Wohnen soll eine „Stadt der kurzen Wege“ 
entstehen. Die Schaffung einer Grünverbindung zur Verzahnung mit der City 
steigert die Attraktivität der ganzen Innenstadt. Kurze Fußwege und schnelle 
Anbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln sollen den Stadtteil mit den 
umliegenden Bereichen verknüpfen und den Individualverkehr vermindern. 
Für das Gesamtareal wurde ein städtebaulicher Rahmenplan entwickelt und in 
seinem westlichen Teil bereits weiterentwickelt. Es folgte im östlichen Bereich 
ein Entwidmungsverfahren für die planfestgestellten Bahnflächen. Für einzelne 
Quartiere sind Realisierungswettbewerbe vorgesehen.

Flächeninanspruchnahme und Übertragbarkeit 
Nachhaltigkeit durch Flächenrecycling innerstädtischer Bahnflächen. Stadt-
umbau zur Schaffung eines neuen Stadtteils unter Nutzung der vorhandenen 
technischen Infrastruktur. Flächeneinsparung durch Nutzungsänderung, weit-
gehende Begrenzung neuer Erschließungsmaßnahmen und Erhöhung der 
Standortattraktivität angrenzender Quartiere durch die Anlage von vernetzten 
Grünstrukturen. Die Umnutzung kann durch – mitunter auch vorher nicht  
kalkulierbare – Kosten für eine Bodensanierung, den Abriss und Rückbau er- 
schwert werden, weil die baureifen Flächen ein Preisniveau erreichen, das trotz 
potenziell günstiger Lage eine für Investoren wirtschaftliche Nutzung aus- 
schließt. Hinzu kommen absehbare Konflikte mit Anwohnern und Anliegern, 
u. a. wegen neuer Verkehrs- und wegen befürchteter neuer Lärmbelastungen.
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Internet: 

www.kamen.de 

www.technopark-kamen.de 

www.bbr.bund.de

Literaturhinweise: 

E.-H. Lee, J. Hartl: „Ökosiedlungen; Reiseführer / Studienausgabe zu realisierten ökologischen 

Wohnsiedlungen in Deutschland“, Karl Krämer, Stuttgart; Best.-Nr.: 112942

EXWOST Forschungs- und 

Modellvorhaben

Bundesamt für Bauwesen und 

Raumordnung

Deichmanns Aue 31–37

53175 Bonn

Ansprechpartner:

Stadtverwaltung Kamen

Rathaus 1

59174 Kamen

Tel.: 02307 / 148-0

Fax: 02307 / 148-140

rathaus@stadt-kamen.de

Projektträger:

Stadt Kamen und Landesentwicklu

ngsgesellschaft LEG Kontakt: Dirk 

Hennemann

0231 / 434 13 09

Beispiel 4

Reaktivierung ehemaliger Bergbauflächen

Kamen 

Seseke Aue – Gartenstadt
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Kurzbeschreibung des Vorhabens 
Ziel der Planung „Seseke Aue“ ist die Wiedernutzung einer Teilfläche des ehe-
maligen Bergwerkes der Zeche „Monopol“ und die Renaturierung des Abwas-
serkanals der Seseke im Rahmen eines integrierten Entwicklungskonzeptes zur 
Errichtung einer Gartenstadt (ca. 10,5 ha) mit 280 Wohneinheiten in verschie- 
denen Bau- und Eigentumsformen. Neben der Reaktivierung von Bergbauflä- 
chen, der notwendigen Bodensanierung und der Renaturierung von Gewässern 
wurde gezielt der Standard einer Ökosiedlung angestrebt. Die Gartenstadt 
„Seseke Aue“ wurde dabei von drei Wohnungsbaugesellschaften realisiert. 
Beim Ausbau der Siedlung wurde besonderer Wert auf ökologische Bauweise 
und Materialien, einen Niedrigenergiehaus-Standard, die passive Sonnenener-
gienutzung und die Regenwasserversickerung gelegt.

Aktueller Stand 
Die Gartenstadt „Seseke Aue“ wurde auf der Grundlage eines eingeschränkten 
Realisierungswettbewerbes aus dem Jahre 1990 zwischenzeitlich realisiert.

Planungsprinzipien und Instrumente 
Integrierte Gesamtentwicklungsplanung auf dem ehemaligen Bergwerksgelän-
de der Zeche „Monopol“ zur Errichtung eines Gewerbeparks, der Neuanlage der 
Gartenstadt „Seseke Aue“ und der Renaturierung des Abwasserkanals Seseke. 
Verdichtete Bauweise (Reihenhäuser und Geschosswohnungsbau) und flächen-
sparende Anordnung der Stellplätze zur Reduzierung des Flächenverbrauchs. 
Reduzierung des Energieverbrauchs durch Niedrigenergiehaus-Standards und 
Nutzung der Sonnenenergie. Gestaltung der Grün- und Freiflächen mit inte-
griertem Regenwasserkonzept. Auf der Grundlage der Gesamtentwicklungs-
planung, des Realisierungswettbewerbes und der Bebauungspläne erfolgte die 
Realisierung durch drei Bauherren in einem Guss.

Flächeninanspruchnahme und Übertragbarkeit 
Für die Errichtung der Gartenstadt „Seseke Aue“ wurden belastete Bergbauflä-
chen (Altlastensanierung) im Rahmen einer integrierten Stadtumbaumaßnahme 
(Innen- vor Außenentwicklung) reaktiviert. Die Gartenstadt ist eine von wenigen 
realisierten „Ökosiedlungen“ in Deutschland, verbunden mit der Umwandlung 
des ehemaligen Zechengeländes „Monopol“ in einen „Technologiepark“. Die 
Planung führt durch die räumliche Funktionszuordnung zu einer Reduzierung 
des Verkehrsaufkommens. Das Flächenrecycling, die attraktive Siedlungsform, 
Energieeinsparung im Bereich Wohnen und Verkehr und die Renaturierung 
eines hoch belasteten Gewässers steigern die Attraktivität des Ortes und führen 
zu einer nachhaltigen Gesamtplanung. Zugleich dient das Vorhaben der Förde-
rung des Strukturwandels in einer vom Bergbau mitgeprägten Region.
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Internet: 

fritz.neumann@stadt-frankfurt.de 

http://frankfurt.de/sis/Rathaus.php

Beispiel 5

Reaktivierung ehemaliger  
Gemeinbedarfsflächen der Post
Stadt Frankfurt am Main 

Bebauungsplan Nr. 466  

Mainzer Landstraße / Nördlich Hauptbahnhof

Ansprechpartner:

Stadt Frankfurt am Main

Stadtplanungsamt

Fritz Neumann

Braubachstraße 15

60311 Frankfurt am Main

Tel.: 069 / 21 23 65 43

Fax: 069 / 21 24 05 66
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Kurzbeschreibung des Vorhabens 
Die ca. 10 ha große Fläche befindet sich in einer zentralen, innerstädtischen 
Lage in Nachbarschaft zur Frankfurter Messe und zum Hauptbahnhof. Entlang 
des Bahngeländes zum Hauptbahnhof entwickelten sich großflächige gewerb-
liche Anlagen und Versorgungseinrichtungen von Post und Bahn, während in 
den angrenzenden Blöcken vorwiegend kleinteilige Grundstücke mit hohem 
Gewerbe- und Wohnanteil anzutreffen sind. Nach der Nutzungsaufgabe der 
Gemeinbedarfsflächen der Post soll eine gebietsverträgliche Neuordnung und 
Weiterentwicklung der vorhandenen quartierprägenden Strukturen unter 
besonderer Berücksichtigung des Wohnens geschaffen werden. Geplant sind 
allgemeine Wohn- und Kerngebiete mit einem Wohnanteil zwischen 20 % und 
40 %. Dies entspricht auf den Konversionsflächen ca. 300 Wohneinheiten. 
Durch die zentrale Lage und die unmittelbare Nachbarschaft zum Frankfurter 
Hauptbahnhof, dem größten innerstädtischen ÖPNV-Knotenpunkt, mit Umstei-
gemöglichkeiten zu Fern-, Regional-, U- und S-Bahnen sowie zu Straßenbahnen 
und zu städtischen Linienbussen ist die Verkehrserschließung als optimal ein-
zustufen.

Aktueller Stand 
Der Bebauungsplan ist im Verfahren und daher noch nicht rechtskräftig. Das 
Konversionsgebiet ist jedoch bereits überwiegend bebaut. Die Baugenehmi-
gungen wurden auf der Grundlage von § 33 BauGB (Zulässigkeit von Vorhaben 
während der Planaufstellung) erteilt. Die Anzahl der Wohneinheiten hat sich 
um ein Drittel erhöht.

Planungsprinzipien und Instrumente 
Die Umnutzung entspricht dem Leitbild einer nachhaltigen Stadtentwicklung 
(Innenentwicklung vor Außenentwicklung). Geringer Erschließungsaufwand, 
alle Grundstücke waren bereits erschlossen. Durch eine vielfältige Nutzungs-
mischung von Gewerbe und Wohnen entsteht eine „Stadt der kurzen Wege“, 
die Anbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln vermindert den Individualver-
kehr. Änderung des Flächennutzungsplans zur Zielangleichung im Parallelver-
fahren. Aufstellung eines Bebauungsplanes und Überlagerung der Planungs-
ziele bei Überschneidungen mit bestehenden Bebauungsplänen. Genehmigung 
von Bauanträgen gem. § 33 BauGB.

Flächeninanspruchnahme und Übertragbarkeit 
Nachhaltigkeit und Flächeneinsparung durch Flächenrecycling bzw. Nutzungs-
änderung innerstädtischer Gemeinbedarfsflächen. Stadtumbau unter Nutzung 
und Erweiterung der vorhandenen technischen Infrastruktur. Die Umnutzung 
eines privaten Grundstücks gestaltete sich wegen der Preisvorstellungen des 
Eigentümers sehr schwierig und verzögerte das Verfahren. Hinzu kamen Kon-
flikte mit Anwohnern und Anliegern, u. a. wegen neuer Verkehrs- und Lärm-
belastungen. Die Deutsche Post verlagerte unter Inanspruchnahme großer, bis-
her unbebauter Flächen die in der Innenstadt aufgegebene Nutzung in das 
Umland Frankfurts.
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Internet: 

www.wasserstadt.de 

www.berlin.de

Literaturhinweise: 

„Leben am Spandauer See“, „Wasserstadt – Umweltbilanz“, Hrsg. Wasserstadt GmbH 

Dokumentation des Gutachtens Wohnbaupotentiale an Berliner Gewässern, April 1999 

Hrsg. Senatsverwaltung für Bauen, Wohnen und Verkehr, Berlin 

„Terra Nova: Projekt Wasserstadt Berlin Oberhavel“ 

Hrsg. Senatsverwaltung für Bauen, Wohnen und Verkehr, Berlin 

„Neue Berliner Stadtquartiere, Wasserstadt Berlin-Oberhavel, Rummelsburger Bucht, Biesdorf Süd“ 

Katalog zur Ausstellung „Neue Berliner Stadtquartiere“ 26.10 – 1.12.1996

Ansprechpartner:

Wasserstadt GmbH

Eiswerderstraße 18

13585 Berlin

Tel.: 030 / 35 59 01-0 

Fax: 030 / 35 59 01-39

Öffentlichkeitsarbeit

E-Mail: zentrale@wasserstadt.de

Senatsverwaltung für 

Stadtentwicklung Berlin

Württembergische Straße 6

10707 Berlin

Beispiel 6

Reaktivierung industrieller  
und gewerblicher Brachflächen
Bundeshauptstadt Berlin 

Wasserstadt Berlin-Oberhavel
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Kurzbeschreibung des Vorhabens 
Ziel der Errichtung der Wasserstadt Berlin-Oberhavel ist die Um- und Wieder-
nutzung von ca. 206 ha gewerblich und industriell genutzter Flächen zu einem 
neuen Stadtteil, mit allen Funktionen der öffentlichen und privaten Daseins-
vorsorge. Gegenstand der Planung sind Wohn-, Dienstleistungs-, Gewerbe-, Han-
dels-, Freizeit- und Grünbereiche, Marinas, Lofts, Boulevards und Wassersport-
möglichkeiten. Sanierungsmaßnahmen und die Nachnutzung gewerblich und 
ehemals militärisch genutzter, z. T. denkmalgeschützter Bausubstanz sowie  
Neubauvorhaben für verschiedene Nutzer und Nutzergruppen werden ange-
strebt. Umfangreiche Wasser-, Grundwasser- und Bodensanierungen, großräu-
mige Flächenentsiegelungen sowie die Renaturierung der Uferbereiche sind 
wesentliche Vorausleistungen zur Realisierung des Vorhabens.

Aktueller Stand 
Die Planung der Wasserstadt ist überwiegend realisiert. Wichtig für den weite-
ren Vollzug des Vorhabens ist die Anpassung der Planung an veränderte Rah-
menbedingungen und die geänderte Nachfrage.

Planungsprinzipien und Instrumente 
Angestrebt wird mit der im Jahre 1992 beschlossenen Entwicklungsnahme der 
ökologische Stadtumbau des großen Plangebietes zu einem attraktiven Stadt-
quartier mit 13.000 Wohnungen und ca. 15.000 Arbeitsplätzen, unter besonde-
rer Berücksichtigung der Ausnutzung der Lagegunst am Wasser. Dabei wird 
eine nachhaltige Entwicklung des Gebietes unter Berücksichtigung ökologi-
scher, ökonomischer und sozialer Aspekte verfolgt, die von den Leitgedanken 
der Nutzungsmischung, der Stadt der kurzen Wege, der Innen- vor der Außen-
entwicklung und der baulichen Vielfalt getragen werden. Das besondere 
Städtebaurecht, die Einsetzung eines Entwicklungsträgers, städtebauliche Wett-
bewerbe, die Bildung und Entwicklung von Quartieren unterschiedlicher Funk-
tionen sowie die frühzeitige und umfassende Öffentlichkeitsbeteiligung, Mach-
barkeitsstudien und Umweltprüfungen waren instrumentelle Voraussetzungen 
für den Stadtumbau. Städtebauliche Kalkulationen und nachfrageorientierte 
Nutzungsangebote gewinnen im Planvollzug an Bedeutung.

Flächeninanspruchnahme und Übertragbarkeit 
Bei der Planung wurden verschiedene Leitbilder gleichzeitig verfolgt. Die Stadt 
am Wasser, die Stadt der kurzen Wege, die kompakte städtische Mischnutzung, 
Flächenrecycling, Innen- vor Außenentwicklung, die Stärkung des ÖPNV sowie 
die Nutzung der Wasserwege sind beispielhaft für den Prozess der an Nachhal-
tigkeitsgrundsätzen ausgerichteten Planung, die zugleich zur Förderung des 
Strukturwandels beiträgt. Nahezu alle Ziele und Maßnahmen einer nachhalti-
gen Siedlungsentwicklung konnten in diesem Projekt integriert werden. Die 
Reaktivierung von brachgefallenen Flächen in Wasserlagen nutzt attraktive 
innerstädtische Flächen, die sich von ihrem Potenzial zu „guten Adressen“ ent-
wickeln lassen. Wichtig für den Vollzug langfristiger und oftmals teurer Pro-
jekte ist die rechtzeitige Reaktion auf veränderte Rahmenbedingungen.
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Internet: 

www.freiburg.de 

www.quartier-vauban.de 

www.vauban.de

Forum Vauban e. V.

Alfred-Döblin-Platz 1

79100 Freiburg

Tel.: 0761 / 45 68 71 31

Fax: 07 61 / 45 68 71 39

post@forum-vauban.de

Verein für autofreies Wohnen im 

Stadtteil Vauban e. V.

Merzhauser Straße 170 / 037

79100 Freiburg

Tel.: 0761 / 45 68 71 35

Fax: 07 61 / 45 68 71 39

autofrei-verein@vauban.de 

Hannes Linck, Geschäftsführer

Das Projekt war deutscher  

Best-Practice-Beitrag für HABITAT II  

in Istanbul und wurde in das  

LIFE-Programm der EU aufgenommen.

Ansprechpartner:

Stadt Freiburg

Projektgruppe Vauban

Fehrenbachallee 12

79106 Freiburg

Fax: 0761 / 201 40 29

vauban@stadt.freiburg.de

Roland Veith, Tel.: 0761 / 201 40 40

Karlh. Mayer, Tel.: 0761 / 201 40 41

Kommunalentwicklung LEG Baden-

Württemberg GmbH

Außenstelle Freiburg

Fehrenbachallee 12

79106 Freiburg

Tel.: 0761 / 201 40 47

Fax: 07 61 / 201 40 46

Rolf Riecker

vauban@kommunalentwicklung.de

Beispiel 7

Wiedernutzung militärischer Brachflächen

Freiburg i. Br.

Wohngebiet Vauban
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Kurzbeschreibung des Vorhabens 
Die ehemalige Vauban-Kaserne befindet sich ca. 2,5 km vom Stadtzentrum  
entfernt. Die Gebäude wurden größtenteils in den 30er Jahren errichtet und 
später durch eine Reihe temporärer Bauten ergänzt. Bei der Wiedernutzung 
des Geländes wurde besonderer Wert auf den alten, schützenswerten Baum-
bestand gelegt. Im Quartier sind ca. 2000 Wohnungen und Gemeinbedarfs-
einrichtungen für ca. 5000 Einwohner geplant. Etwa 600 Arbeitsplätze sollen 
entstehen. Zudem sollen die Idee des autofreien Wohnens und ökologisches 
Bauen im Stadtteil verwirklicht werden.

Aktueller Stand 
Das Gelände wurde im August 1992 von den Forces Françaises en Allemagne 
freigegeben. Das Areal mit einer Fläche von ca. 34 ha konnte 1994 vom Bund, 
mit Ausnahme eines Teilbereiches von ca. 4 ha für Sonderwohnformen, zu 
einem Kaufpreis von 40 Mio. DM erworben werden. Nach einem städtebauli-
chen Ideenwettbewerb sowie dem hieraus resultierenden städtebaulichen Ent-
wurf konnte 1997 das Bebauungsplanverfahren abgeschlossen und 1998 mit 
den ersten Hochbaumaßnahmen begonnen werden. Bisher sind hier 1500 WE 
entstanden, bei derzeit 3600 Einwohnern. Mit der nun beginnenden Vermark-
tung des letzten Bauabschnittes ist die Fertigstellung im Jahr 2006 vorgesehen.

Planungsprinzipien und Instrumente 
Planungsvorgaben waren: Mischung von Arbeiten und Wohnen, Vorrang für 
Fußgänger, Radfahrer und öffentliche Verkehrsmittel, Erhalt des Baumbestandes 
und des Biotops, Mischung sozialer Gruppen, gute Verbindung der Wohnungen 
zu den Freiräumen, Nahwärmeversorgung und Wohnhäuser in Niedrigenergie-
bauweise (65 kwh/qm und Jahr). Der Gemeinderat beschloss 1993, das planungs-
rechtliche Instrument der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme anzuwen-
den. Die Kommune kann dadurch u. a. die Grundstücke zum entwicklungsun-
beeinflussten Wert kaufen. Die erschlossenen Baugrundstücke sind vorrangig 
an einheimische Bauwillige zu veräußern. Zur Umsetzung des autofreien Woh-
nens übernimmt ein Verein für die autofreien Haushalte die Verpflichtung des 
Stellplatznachweises durch Übernahme einer entsprechenden Baulast auf dem 
vereinseigenen Grundstück in Vauban.

Flächeninanspruchnahme und Übertragbarkeit 
Reduzierung der Flächeninanspruchnahme durch Umnutzung des früheren 
Kasernenareals anstelle eines Neubaugebietes auf der „grünen Wiese“. Die 
Mischung verschiedener Nutzungen trägt zur Verminderung der täglichen 
Wegedistanzen bei. Durch einen stellplatzfreien Teilbereich mit den erforderli-
chen Kfz-Stellplätzen in zwei Quartiersgaragen, den Stellplatzverzicht bei  
autofreien Haushalten und eine Kleinparzellierung der Grundstücke wird der 
Flächenbedarf weiter reduziert. Innovative Verfahren und Projekte des Stadt-
teils Vauban wurden inzwischen als Anregung von anderen Kommunen auf-
genommen. Hervorzuheben sind die konsequente Anwendung der städtebauli-
chen Entwicklungsmaßnahme, die Umsetzung autofreien Wohnens in einem 
Teilbereich und die erweiterte Bürgerbeteiligung.
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Internet: 

www.chemnitz.de 

www.archinform.de 

www.umweltzentrum-chemnitz.de

Literaturhinweise: 

„Integriertes Stadtentwicklungsprogramm der Stadt Chemnitz, Stadtratsbeschluss vom 15. Mai 2002“ 

Bestellung: Stadtentwicklungsamt, Tel.: 0371 / 488 61 01  

Rahmenplan 2000, Stadtratsbeschluss vom 14.06.2000

Ansprechpartner:

Stadt Chemnitz

Stadtentwicklungsamt

Annaberger Straße 89

09120 Chemnitz

Tel.: 0371 / 4 88 61 67

Fax: 0371 / 4 88 61 99

Herr Schmidt

stadtentwicklungsamt@stadt-chemnitz.de

Beispiel 8

Verdichtung und Funktionsstärkung  
der Innenstadt
Stadt Chemnitz 

Die neue Innenstadt
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Kurzbeschreibung des Vorhabens 
Infolge der nahezu vollständigen Zerstörung der Innenstadt im Zweiten Welt-
krieg und des weiträumigen sozialistischen Wiederaufbaukonzeptes hat die 
Innenstadt eine Vielzahl räumlicher und struktureller Mängel. Entwicklungs-
ziele sind die Erhöhung der Attraktivität und Erlebnisqualität der City in Ver-
bindung mit der Steigerung von Angebotsvielfalt und -qualität. Durch die  
Nachverdichtung des Stadtzentrums besteht die Möglichkeit, bei der geplanten 
Multifunktionalität der Nutzungen neue Maßstäbe zu setzen. Angestrebt wird 
eine große Bandbreite unterschiedlicher Nutzungen (Synergieeffekte). Motor 
für die Neubauvorhaben wird die Einzelhandelsentwicklung sein. Zum beste-
henden Fehlbedarf sind die notwendigen Konzentrations- und Rückbauprozesse 
an Einzelhandelsflächen hinzuzurechnen. Im Ergebnis werden ca. 60.000 qm 
neu zu errichtende Verkaufsfläche benötigt. Diese Entwicklung wird durch 
eine Vielzahl verkehrlicher Maßnahmen, wie die Reduzierung gebietsfremden 
Durchgangsverkehrs (Ausbau innerer Stadtring) und den Bau neuer Stadtbahn-
strecken (z. B. CityBahn nach Stollberg), unterstützt.

Aktueller Stand 
Die Attraktivität des Stadtzentrums hat sich bereits entscheidend erhöht. Eine 
Reihe neuer großflächiger Einzelhandelseinrichtungen wurde errichtet und 
bereits eröffnet. Die neuen städtebaulichen Dimensionen des Neumarkts, die 
engere Führung der Straße der Nationen und die neue Zentralhaltestelle wer-
den gut angenommen. Die Südwestseite des Marktplatzes und der Eingang 
zum Rosenhof wurden durch weitere Handels- und Dienstleistungseinrichtun-
gen neu gefasst. Die Bauarbeiten für eine mittelstandsorientierte, kleinteilige 
Bebauung (Mittelstandsmeile) sind im Gange. Der erste Bauabschnitt ist abge-
schlossen. Der zweite Bauabschnitt soll im Jahr 2004 fertig gestellt werden.

Planungsprinzipien und Instrumente 
Der zentrale Bereich wird von der Neuinterpretation der historischen Wall-
anlage geprägt (Roter Turm). Der angrenzende Stadthallenpark schafft einen 
Ruhebereich und eine multifunktionale Fläche. Kleinere Stadtplätze sind als 
Treffpunkte und Aufenthaltsbereiche vorgesehen. Am 14.06.2000 wurde der 
„Rahmenplan 2000“ durch den Stadtrat beschlossen. Dieser beschreibt u. a. die 
Funktion und Gestaltung der Straßen, Plätze und Freiräume, Gebäudehöhen, 
Baumassen und Stellplatzbedarf sowie mögliche Nutzungen und ihre Vertei-
lung in der Innenstadt. Ein städtebaulicher Gestaltungsplan regelt bauliche 
Gestaltung und Freiraumnutzung. Bebauungspläne und Fachplanungen bzw. 
Infrastrukturpläne ergänzen das Instrumentarium.

Flächeninanspruchnahme und Übertragbarkeit 
Durch die konsequente Ausrichtung der städtebaulichen Planung auf die Nach-
verdichtung des Zentrums werden bestehende innerstädtische Flächen neuen 
Nutzungen zugeführt und die Flächenneuinanspruchnahme reduziert. Hervor-
zuheben sind das innovative Einzelhandelskonzept mit klaren Regelungen zur 
Konzentration bestimmter Nutzungen im Zentrum und die Integration der ein- 
zelnen Fachplanungen in die städtebauliche Gesamtplanung.
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Internet: 

stadtentwicklung@dresden.de 

www.dresden.de

Literaturhinweise: 

Mustererlass zur Berücksichtigung von Flächen mit Bodenbelastungen, insbesondere Altlasten, bei der 

Bauleitplanung und im Baugenehmigungsverfahren Fachkommission „Städtebau“ der ARGEBAU, 2001

Technisches Rathaus

Hamburger Straße 19

01067 Dresden

Tel.: 0351 / 488 42 41

Fax: 0351 / 488 38 10

Ansprechpartner:

Landeshauptstadt Dresden

Geschäftsbereich Stadtentwicklung

Stadtplanungsamt

Abteilung Stadtentwicklung und 

Stadterneuerung

Abteilungsleiterin: 

Dr.-Ing. habil. Barbara Reinhardt

Postfach 12 00 20

01001 Dresden

Beispiel 9

Gesamtstädtische Handlungskonzepte

Landeshauptstadt Dresden 

Brachflächenkonzept
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Kurzbeschreibung des Vorhabens 
Für die Stadt Dresden wurde 1998/99 eine gesamtstädtische Brachflächenerfassung 
durchgeführt. Sie umfasste neben dem üblichen Brachenbegriff – Industrie- und 
Gewerbebrachen, Bahn- und Postbrachen, ehemalige militärisch genutzte Flächen – 
auch weitere Typen – Brachen der Landwirtschaft und des Gartenbaus, Gemeinbe-
darfsbrachen wie leer stehende Schulen u. ä., Brachen stadttechnischer Anlagen wie 
stillgelegte Gaswerke und Wohnbrachen wie verfallende Wohngebäude/Baulücken. 
Nachträglich wurde eine weitere Kategorie „Investitionsbrachen“ mit aufgenom-
men, die bereits erschlossene Brachen ausgebliebener Investitionsvorhaben kenn-
zeichnet. Damit sollte das gesamte Spektrum von brachgefallenen Objekten und 
Nutzflächen erfasst werden. Es folgte eine Systematisierung der Brachen und die 
Zuordnung zu verschiedenen Strategietypen, nach Entwicklungsrichtung, nach 
Entwicklungsaussichten und nach Handlungsdruck. Die Ergebnisse wurden digital 
kartiert und zu einer Brachendatenbank zusammengefasst. Durch Verknüpfungen 
und Überlagerung mit anderen digitalen Karten, Plänen und Luftbildern sind ein 
zielgenauer, rascher Zugriff und eine planerische Auswertung gut möglich.

Aktueller Stand 
Die Erfassungsergebnisse von 1998/99 wurden mit der Kartierung der Baufertigstel-
lungen bis zum Jahr 2002 überlagert, die Brachflächenentwicklung plausibel nach-
vollzogen und Strategien zum weiteren Vorgehen entwickelt. Von den zwischen 
1990 und 2002 erfassten 1998 ha Brachflächen in Dresden konnten im gleichen  
Zeitraum insgesamt 654 ha wieder einer Nutzung zugeführt werden. Das entspricht 
33 – 37 % der Brachflächen und beläuft sich auf ca. 50 – 55 ha pro Jahr Inanspruch-
nahme von baulich vorgenutzten Brachflächen. Die Brachflächen der Stadt Dresden 
umfassen gegenwärtig insgesamt 1350 ha bei ca. 2000 Einzelflächen. Dies entspricht 
ca. 15 % der im Flächennutzungsplan dargestellten Bauflächen.

Planungsprinzipien und Instrumente 
Bildung einer ämterübergreifenden Arbeitsgruppe zur Analyse und Einschätzung 
der einzelnen Flächen. Rasche und umfassende Information über Angebot, Größe, 
Lage und Verfügbarkeit von Flächen als Unterstützung von Investoren bei der Suche 
nach geeigneten Standorten. Erhöhung der Planungs-, Rechts- und Verfahrenssicher-
heit und Beschleunigung der Verfahrensdauer, ggf. effiziente Bauherrenbetreuung. 
Das Brachflächenkonzept der Stadt Dresden ist ein strategisches Instrument der 
Stadtentwicklung durch genauen Überblick und Kenntnis der Flächenentwicklung.

Flächeninanspruchnahme und Übertragbarkeit 
In Dresden wurden zwischen 1990 und 2003 ca. 1200 ha bislang unbebauter Flächen 
durch Neubebauung in Anspruch genommen. Das entspricht ca. 85 – 95 ha/Jahr und 
liegt damit unterhalb des Bundesdurchschnitts bei einer teilweise regen Bautätig-
keit. Bei Berücksichtigung einer Brachenrevitalisierung von 50 – 55 ha/Jahr liegt die 
Flächeninanspruchnahme bei 135 – 150 ha/Jahr, d. h. 35 – 40 % der Bautätigkeit 
erfolgte auf revitalisierten Brachflächen. Die Revitalisierungschancen sind stark von 
der Lage, der Vorbelastung und der Flächengröße abhängig. Durch das Standort-
konzept konnten in Dresden zwei Drittel der Brachflächen revitalisiert werden. Die 
stärkste Nachfrage bezog sich aber auf Brachflächen ab einer Größe von 100 ha, die 
durch den Zusammenbruch ganzer Industriezweige nach 1990 in günstiger Lage 
verfügbar gewesen sind. Die Flächen mit schlechteren Standortbedingungen sind 
nach wie vor verfügbar.
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Internet: 

www.morbach.de/wirtschaft/HuMos.htm 

www.bbr.bund.de

Literaturhinweise: 

Niedersächsisches Institut für Wirtschaftsforschung e. V. (Hrsg.): Ertel, Rainer: „Interkommunale Koope-

ration bei der Planung und Entwicklung von Gewerbegebieten“, NIW, Band 11, Hannover 1996 

Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen (Hrsg.): „EXWOST-Informationen zum For-

schungsfeld städtebauliche Erneuerung: Einbindung städtebaulicher Aktivitäten im ländlichen Raum in 

überörtliche Handlungskonzepte“, Nr. 1011

Ansprechpartner:

Zweckverband Gewerbepark

Hunsrück-Mosel – HuMos

Bahnhofstraße 19

54497 Morbach

Geschäftsführer: Matthias Schabbach

Tel.: 06533 / 71-307

Fax: 06533 / 959 97-307

mSchabbach@Morbach.de

Beispiel 10

Interkommunale Zusammenarbeit 
im ländlichen Raum
Interkommunaler Gewerbepark 

Hunsrück-Mosel (HuMos)
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Kurzbeschreibung des Vorhabens 
Die Region Hunsrück-Mosel im Landkreis Bernkastel-Wittlich zählt zu den struk-
turschwachen ländlichen Räumen. Zur Förderung der Wirtschaftsentwicklung 
haben sich die Einheitsgemeinde Morbach, die Verbandsgemeinden Bernkastel-
Kues, Neumagen-Dhron und Thalfang sowie der Landkreis Bernkastel-Wittlich 
1995 zu einem Zweckverband „Gewerbepark Hunsrück-Mosel“ zusammenge-
schlossen. Der Gewerbepark hat eine Größe von 90 ha und befindet sich im Ge- 
meindegebiet von Morbach. Neben dem Ziel der Stärkung des strukturschwa-
chen Wirtschaftsraums soll dieser Gewerbestandort auf der Grundlage einer ab- 
gestimmten Flächenvorsorge zu einer Reduktion der Flächeninanspruchnahme 
im Vergleich zu kommunalen Einzelplanungen führen. Wesentliche Grundlage 
des interkommunalen Gewerbeparks ist die Abstimmung des Vorhabens im  
Landesentwicklungsprogramm III sowie im Regionalen Raumordnungsplan.

Aktueller Stand 
Bisher sind 74 ha von insgesamt 90 ha über ein Bodenmanagement der  
Landeskulturverwaltung durch freihändigen Erwerb auf den Zweckverband 
übertragen und davon bereits 34 ha an ansiedlungswillige Betriebe verkauft 
worden.

Planungsprinzipien und Instrumente 
Wesentliche Planungsprinzipien sind die interkommunale Kooperation zur 
Schaffung eines gemeindeübergreifenden Gewerbeparks und die Integrierte 
Ländliche Entwicklung (ILE) zur Erhaltung einer funktionsfähigen Landwirt-
schaft trotz des mit der Realisierung des Gewerbeparks verbundenen Flächen-
entzugs von 90 ha. Wesentliche Instrumente für die Umsetzung der Planungen 
waren die Gründung eines Zweckverbandes, die Anpassung des Landesentwick-
lungsplanes, des Regionalen Raumordnungsplanes, des Flächennutzungsplanes 
und der Landerwerb durch die ländliche Bodenordnung.

Flächeninanspruchnahme und Übertragbarkeit 
Eine Nachhaltigkeit wird durch die interkommunale Zusammenarbeit zur  
Stärkung der Region erreicht. Durch die günstige Anbindung an vorhandene 
Bundesautobahnen und Bundesstraßen und durch die unmittelbare Nähe zum 
Flughafen Frankfurt-Hahn verminderte sich der Erschließungsaufwand, gleich-
zeitig erhöhte sich die Standortgunst des Vorhabens.
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Internet: 

www.region-hannover.de

Literaturhinweise: 

„Regionales Einzelhandelskonzept für den Großraum Hannover – verbindliche Festlegungen“. 

In: „Kommunalverband Großraum Hannover (Hrsg.): Beiträge zur regionalen Entwicklung“, 

Heft Nr. 95, Hannover 2001 

„Regionales Einzelhandelskonzept für den Großraum Hannover – Gutachten“. 

In: derselbe (Hrsg.): „Beiträge zur regionalen Entwicklung“, Heft 80, Hannover 2000 

„Karten zur Regionalstatistik Großraum Hannover, angrenzende Landkreise und Städtenetz EXPO-

Regionen“. In: derselbe (Hrsg.): „Beiträge zur regionalen Entwicklung“, Heft Nr. 72, Hannover 1999 

ARGE GESA/Convent: Gutachterliche Stellungnahme – Aktualisierung zur Bestands- und Marktanalyse 

des regionalen Einzelhandelskonzeptes für den Großraum Hannover, Hamburg 2002 

Entwurf des Regionalen Raumordnungsprogramms 2005 (Stand 2004) für die Region Hannover. 

Hrsg.: Region Hannover

Ansprechpartner:

Region Hannover

Höltystraße 17

30171 Hannover

Tel.: 0511 / 61 62 25 45

Fax: 0511 / 61 62 28 46

christiane.wegner@region-hannover.de

Beispiel 11

Regionale Handlungskonzepte

Region Hannover 

Regionales Einzelhandelskonzept
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Kurzbeschreibung des Vorhabens 
Die Sicherung und die Entwicklung integrierter Standorte des großflächigen 
Einzelhandels gewinnen in der kommunalen und regionalen Planung zuneh-
mend an Bedeutung. Ziel des Regionalen Einzelhandelskonzeptes der Region 
Hannover ist die Zuordnung raumrelevanter Handelsstandorte entsprechend 
der zentralörtlichen Bedeutung der Gemeinden sowie die hiermit angestrebte 
Stärkung der Innenstädte. Das Regionale Einzelhandelskonzept soll ein unkon- 
trolliertes Wachsen von Handelsstandorten auf der „grünen Wiese“ verhin-
dern. Insgesamt geht es bei dem regionalen Handlungskonzept nicht nur um 
die Steigerung der Attraktivität der Innenstädte, die optimale Standortwahl  
für großflächige Einzelhandelsbetriebe nach regionalen Kriterien und die 
Koordinierung kommunaler Politiken, sondern auch um den Schutz wertvoller 
Freiräume vor Siedlungszwecken.

Aktueller Stand 
Um den Ansiedlungsdruck auf integrierte Standorte zu lenken, wurden im Jahr 
2001 die zentralörtlichen Versorgungsbereiche inklusive der Versorgungskerne 
in der 4. Änderung des RROP (1996) festgelegt. Seit Inkrafttreten der 4. Ände- 
rung des RROP sind vor allem eine höhere Planungssicherheit und klarere 
Beurteilungsgrundlagen für die Vorhabenszulassung gegeben.

Planungsprinzipien und Instrumente 
Die regionale Steuerung raumrelevanter großflächiger Einzelhandelsstandorte 
bindet die Kommunen im nachfolgenden Bauleitplanverfahren an diese Ziele 
der Raumordnung. Die in Form von Zielen abschließend abgestimmten und 
abgewogenen Standorte für den großflächigen Einzelhandel schließen eine An- 
siedlung dieser Nutzungen an anderer Stelle im Plangebiet grundsätzlich aus. 
Das Regionale Einzelhandelskonzept als integraler Bestandteil des RROP der 
Region Hannover sichert damit als Planungsinstrument mit hoher Bindungs-
wirkung die Planung und den Vollzug abgestimmter Einzelhandelsstandorte.

Flächeninanspruchnahme und Übertragbarkeit 
Die regionale Steuerung der Flächeninanspruchnahme für den großflächigen 
Einzelhandel führt zu einer Reduzierung der kommunalen Entwicklungsspiel-
räume für flächenintensive Großvorhaben außerhalb der Innenstädte. Gerade 
in Regionen mit großem Ansiedlungsdruck sind regionale Einzelhandelskon-
zepte geeignet, die Ansiedlung flächenintensiver Großvorhaben steuernd zu 
begrenzen. Die Regelungstiefe von regionalen Einzelhandelskonzepten mit 
weitreichender Steuerungswirkung gerät leicht in Konflikt mit der kommunalen 
Planungshoheit der Gemeinden in ihrer Zuständigkeit für die Bodennutzungs-
planung. Eine umfassende Beteiligung der Gemeinden am Verfahren ist des-
halb zur Legitimation und Akzeptanz der Festlegungen im RROP erforderlich.
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Internet: 

www.gwl-terrein.nl 

www.wohnen-plus-mobilitaet.nrw.de

Literaturhinweise: 

Neppl, Markus: „Phantom oder Wirklichkeit – Die Suche nach dem städtebaulichen Leitbild eines 

autofreien Wohnquartiers“. In: Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung des Landes  

Nordrhein-Westfalen (ILS) (Hrsg.), Fachbeiträge Wohnen und Mobilität, Nr. 10, 1997 

Lefrink, Robert: „Autofreies Wohnen – Perspektiven und Projekte in den Niederlanden“. In: ILS (Hrsg.), 

Planung und Realisierung autoarmer Stadtquartiere, Schriftenreihe Nr. 108, Dortmund 1997

Ansprechpartner:

Stadsdell Westerpark

Postbus 141

NL - 1000 AC Amsterdam

Tel.: +31(0)20 / 581 03 11

Frau Astrid Fisser (Hausmeisterei)

Waterkersweg 316

NL - 1051 PK Amsterdam

Tel.: +31(0)20 / 684 43 11

Fax: +31(0)20 / 682 69 89

buurtbeheerder@gwl-terrein.nl

Beispiel 12

Umnutzung ehemaliger Gewerbeflächen

Amsterdam, Niederlande 

GWL-Terrein, Stadtteil Westerpark
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Kurzbeschreibung des Vorhabens 
Auf dem etwa 6 ha großen Gelände eines ehemaligen Gewerbegebietes, etwa  
2 km vom Stadtzentrum entfernt, wurde ein verdichtetes Wohngebiet mit 600 
Wohneinheiten geplant. Direkt am Ostrand des Geländes wurde durch Straßen-
bahn- und Bushaltestellen eine gute Erschließung mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln sichergestellt. Ziele waren – neben dem Flächenrecycling – die Errichtung 
eines weitgehend autofreien Wohngebietes, die Wiedernutzung bestehender 
gewerblicher Bauten und die Umsetzung ökologisch orientierter Bauweisen im 
Neubaubereich.

Aktueller Stand 
Die ersten Wohnungen wurden im November 1996 bezogen. Im Jahre 1998 
wurde das Gebiet fertig gestellt und ist inzwischen komplett bezogen (Miet- 
und Eigentumswohnungen zu je 50 %).

Planungsprinzipien und Instrumente 
Planungsprinzipien sind: eine weitgehende Reduzierung des Autoverkehrs 
durch konsequente Verkehrsberuhigung im Innenbereich des Gebietes sowie 
durch Reduzierung der Stellplatzzahlen auf 0,2 Stellplätze pro Wohneinheit 
und das Angebot von Carsharing im Quartier, eine geringere Flächeninan-
spruchnahme durch verdichtete Bauweisen, die passive Nutzung von Sonnen-
energie durch Südorientierung der Wohnungen und eine durchgehende Ener-
gie- und Wassereinsparung. 1992 entschied sich der Gemeinderat der Stadt 
Amsterdam für den Bau eines umweltorientierten, autofreien Wohnviertels. 
Für die Bebauung wurde ein Wettbewerb durchgeführt und zum Flächen-
erwerb die Stiftung ECO-Plan von fünf Wohnungsbaugesellschaften gegründet. 
Der Stadteil Westerpark beschloß im gleichen Jahr den Bebauungsplan und 
setzte darin die Autofreiheit des Gebietes fest.

Flächeninanspruchnahme und Übertragbarkeit 
Reduzierung der Flächeninanspruchnahme durch Wiedernutzung des brach-
liegenden Gewerbegebietes und Realisierung einer hohen baulichen Dichte 
(100 Wohnungen pro Hektar) sowie Umsetzung des autofreien Quartierskon-
zepts. Das Projekt war beispielgebend für eine Vielzahl kommunaler Initiativen 
zur Umsetzung autofreier Siedlungen in Deutschland. Besonders die Kombina-
tion von reduziertem Stellplatzangebot und Carsharing mit einem guten Ange-
bot im öffentlichen Nahverkehr ist weiterhin als besonders innovativ anzusehen. 
Hohe bauliche Dichte und ein weitgehend ausgeglichener Wohnungsmarkt 
begrenzen gegenwärtig die weitere Übertragbarkeit auf Deutschland.
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Folgende Stellungnahmen und Veröffentlichungen sind bislang in 
gedruckter Form in der Schriftenreihe des Rates erschienen. Sie stehen 
auch unter www.nachhaltigkeitsrat.de zum Download bereit.

• Der nachhaltige Warenkorb 
Ein Wegweiser zum zukunftsfähigen Konsum

•  Weltagrarhandel und nachhaltige Entwicklung [Deutsch/English] 
Empfehlungen des Rates für Nachhaltige Entwicklung an die Bundesregierung

 World Agricultural Trade and Sustainable Development 
Recommendations of the German Council for Sustainable Development to the  
German Government

• Studie „Gebrauchtgüterexporte und Technologietransfer –  
ein Hindernis für nachhaltige Entwicklung in Entwicklungs- und Schwellenländern?“

•  Nachhaltigkeit und Gesellschaft 
Vorträge aus dem Rat für Nachhaltige Entwicklung 2001–2003

•  Perspektiven der Kohle in einer nachhaltigen Energiewirtschaft [Deutsch/English] 
Leitlinien einer modernen Kohlepolitik und Innovationsförderung

 The Perspectives for Coal in a Sustainable Energy Industry 
Guidelines for a Modern Coal Policy and the Promotion of Innovation

• Gebrauchsgüterexporte und Baupraxis von Gebäuden [Deutsch/English] 
Empfehlungen des Rates für Nachhaltige Entwicklung an die Bundesregierung

 Export of Used Goods and Building Practice for Buildings 
Recommendations of the German Council for Sustainable Development to the  
German Government

• Spaß und Sinn – Nachhaltigkeit 
Kommunikationsprojekte des Rates für Nachhaltige Entwicklung 2001–2003

• Kurs nehmen: Deutschland nachhaltig verändern 
Jahreskongress des Rates für Nachhaltige Entwicklung am 1. Oktober 2003

• Bericht „Momentaufnahme Nachhaltigkeit und Gesellschaft“

• Nachhaltigkeit im Visier 
Schlussfolgerung aus der Momentaufnahme Nachhaltigkeit und Gesellschaft

• Waldwirtschaft als Modell für nachhaltige Entwicklung: ein neuer Schwerpunkt  
für die nationale Nachhaltigkeitsstrategie 
Empfehlungen des Rates für Nachhaltige Entwicklung an die Bundesregierung

• Mehr Wert für die Fläche: Das „Ziel-30-ha“ für die Nachhaltigkeit in Stadt und Land 
Empfehlungen des Rates für Nachhaltige Entwicklung an die Bundesregierung
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• Die Herausforderung von Johannesburg: Perspektiven und Prioritäten [Deutsch/English] 
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 The Johannesburg Challenge:  
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• Effizienz und Energieforschung als Bausteine  [Deutsch/English] 
einer konsistenten Energiepolitik 
Empfehlungen des Rates für Nachhaltige Entwicklung an die Bundesregierung

 Efficiency and Energy Research as Components of a Consistent Energy Policy 
Recommendations of the German Council for Sustainable Development to the  
German Government

• „Welt ohne Nachhaltigkeitspolitik“  
Stellungnahme des Rates für Nachhaltige Entwicklung zum Review der  
UN-Millenniumsziele in der UN-Generalversammlung im September 2005

• BRICS+G Sustainability and Growth: Brazil, Russia, India, China, South Africa and 
Germany in Dialogue on Sustainability Strategies 
A Conference Report

• „Für eine Neubewertung von Umwelt und Wachstum:  
Nachhaltigkeit in der internationalen Zusammenarbeit“  
Dokumentation von Beiträgen des Rates für Nachhaltige Entwicklung zur  
globalen Politik

• Unternehmerische Verantwortung in einer globalisierten Welt – [Deutsch/English]  
Ein deutsches Profil der Corporate Social Responsibility  
Empfehlungen des Rates für Nachhaltige Entwicklung

 Corporate Responsibility in a Globalised World – 
A German Profile of Corporate Social Responsibility 
Recommendations of the German Council for Sustainable Development

Der Rat für Nachhaltige Entwicklung informiert alle zwei Wochen in 
einem kostenlosen elektronischen Newsletter über Neuigkeiten aus 
dem Themenfeld Nachhaltigkeit sowie über seine Aktivitäten und 
Veröffentlichungen. Eine Anmeldung ist unter  
www.nachhaltigkeitsrat.de / aktuell / newsletter möglich.

Some publications of the German Council for Sustainable Development  
are available in English under www.nachhaltigkeitsrat.de / documents.  

Printed versions can be ordered at info@nachhaltigkeitsrat.de



Rat für Nachhaltige Entwicklung

Der Rat für Nachhaltige Entwicklung hat die Aufgabe, Empfehlungen 
zur Nachhaltigkeitspolitik zu geben, Projekte mit Vorbildcharakter zu 
initiieren und das Thema stärker in die Öffentlichkeit zu tragen. Auf 
Europaebene nimmt der Rat über das Netzwerk europäischer Umwelt- 
und Nachhaltigkeitsräte an den Diskussionen zum Review der europäi-
schen Nachhaltigkeitsstrategie teil. Er pflegt zudem einen regelmäßigen 
Austausch zu nationalen Nachhaltigkeitsstrategien mit anderen europäi-
schen Nachhaltigkeitsräten.  
Informationen zu den Mitgliedern und der Arbeit des Rats finden Sie 
unter www.nachhaltigkeitsrat.de

German Council for Sustainable Development

The German Council for Sustainable Development has the task to provide  
recommendations on Germany’s sustainability policy, to suggest exem-
plary projects and to strengthen the topic in the public sphere. On 
European level, the Council participates in deliberations on the EU 
Sustainable Development Strategy through the Network of European 
Environmental and SD Advisory Councils (EEAC). Moreover, the Council 
regularly exchanges experiences with other European SD bodies on their 
respective national strategies.  
Informations about members and activities of the council are available 
under www.nachhaltigkeitsrat.de
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